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Sehr geehrte Mandantinnen und Mandanten,

die  Frage,  ob  eine  Steuervergünstigung  in  Anspruch  genommen  wer-

den kann oder nicht, führt regelmäßig zu Streit zwischen Steuerpflichti-

gen und der Finanzverwaltung

Aktuell wird es dabei jedoch merkwürdig, daher kurz zum Hintergrund:

Betriebsvermögen ist bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer begüns-

tigt. Hierzu gehören regelmäßig land- und forstwirtschaftliches Vermö-

gen,  Betriebsvermögen  oder  auch  Beteiligungen  an  Mitunternehmer-

schaften sowie Anteile an Kapitalgesellschaften, wenn die unmittelbare

Beteiligung mehr als 25 % am Nennkapital beträgt.

Das  sogenannte  Verwaltungsvermögen  im  Rahmen  eines  Betriebsver-

mögens  ist  jedoch  immer  steuerpflichtig.  Dazu  gehören  auch  Dritten

zur Nutzung überlassene Grundstücke. Auf diese Weise wollte der Ge-

setzgeber vereinfacht gesagt verhindern, dass Steuerpflichtige nicht be-

günstigte  Immobilien  schlicht  in  einem  Betriebsvermögen  verstricken

und  dann  in  den  Genuss  der  Steuerfreiheit  gelangen,  obwohl  die  Im-

mobilie mit dem originären Betrieb eigentlich nichts zu tun hat.

Fraglich ist nun, wie eine Immobilie zu bewerten ist, mit der das Unter-

nehmen als solches betrieben wird. Man sollte meinen, dass dann kein

schädliches  Verwaltungsvermögen,  sondern  begünstigtes  Betriebsver-

mögen vorliegt.  Anders  sieht  es  das  FG Köln mit  Urteil  vom 10.6.2021

(Az: 7 K 2718/20) mit Blick auf ein Parkhaus: Danach wird die Überlas-

sung  von  Grundstücksteilen  im  Rahmen  eines  Parkhausbetriebes  als

nicht begünstigtes Verwaltungsvermögen eingestuft.

Es  bleibt  zu  hoffen,  dass  der  BFH (Az:  II  R  27/21)  diesem Nonsens  ein

Ende bereitet. Wie immer stirbt die Hoffnung dabei zuletzt.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine informative Lektüre.

Gabriele Wagner

Dürnauer Str 4/1, 72768 Reutlingen

Telefon: 07121/82013-0

frank-wagner@kanzlei-wagner.info
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Termine: Steuern und Sozialversicherung

10.05.

Umsatzsteuer
Lohnsteuer
Kirchensteuer zur Lohnsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist  endet  am 13.05.  für  den Eingang der
Zahlung.

16.05.

Gewerbesteuer
Grundsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist  endet  am 19.05.  für  den Eingang der
Zahlung.

Zahlungen  per  Scheck  gelten  erst  drei  Tage  nach  Eingang  des  Schecks
bei  der  Finanzbehörde  (Gewerbesteuer  und  Grundsteuer:  bei  der  Ge-
meinde- oder Stadtkasse) als rechtzeitig geleistet. Um Säumniszuschläge
zu  vermeiden,  muss  der  Scheck  spätestens  drei  Tage  vor  dem  Fällig-
keitstag vorliegen.

Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge Mai 2022

Die  Beiträge  sind  in  voraussichtlicher  Höhe  der  Beitragsschuld  spätes-
tens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für Mai ergibt
sich demnach als Fälligkeitstermin der 27.05.2022.

Außergewöhnliche Belastungen: Abzug bei
Zumutbarkeit ausgeschlossen

Am  07.04.2022  anhängige  und  zulässige  Einsprüche  gegen  Festsetzun-
gen  der  Einkommensteuer  werden  zurückgewiesen,  soweit  mit  ihnen
geltend gemacht wird, der Abzug einer zumutbaren Belastung (§ 33 Ab-
satz  3  Einkommensteuergesetz)  bei  der  Berücksichtigung  von  Aufwen-
dungen für  Krankheit  oder  Pflege als  außergewöhnliche Belastung ver-
stoße  gegen  das  Grundgesetz.  Entsprechendes  gilt  für  am  07.04.2022
anhängige,  außerhalb  eines  Einspruchs-  oder  Klageverfahrens  gestellte
und zulässige Anträge auf Aufhebung oder Änderung einer Einkommen-
steuerfestsetzung. Dies geht aus einer Allgemeinverfügung der obersten
Finanzbehörden der Länder vom 07.04.2022 hervor.

Hintergrund sind § 367 Absatz 2b und § 172 Absatz 3 der Abgabenord-

nung  sowie  die  Nichtannahmebeschlüsse  des  Bundesverfassungsge-
richts vom 23.11.2016 (2 BvR 180/16),  vom 06.06.2018 (2 BvR 1936/17),
vom 17.09.2018 (2 BvR 1205/17) und vom 18.09.2018 (2 BvR 221/17) so-
wie  die  Entscheidungen  des  Bundesfinanzhofs  vom  02.09.2015  (VI  R
33/13),  vom  21.02.2018  (VI  R  11/16),  vom  01.09.2021  (VI  R  18/19)  und
vom 04.11.2021 (VI R 48/18).

Die  obersten  Finanzbehörden  der  Länder  weisen  darauf  hin,  dass  die
von  der  Allgemeinverfügung  betroffenen  Steuerpflichtigen  gegen  die
Verfügung klagen können. Ein Einspruch sei insoweit ausgeschlossen.

Oberste  Finanzbehörden  der  Länder,  Allgemeinverfügung  vom  April
2022

Rentenbescheide: Vereinfachung darf nicht auf
Kosten der Nachvollziehbarkeit gehen

Die Vereinfachung von Rentenbescheiden darf nicht soweit gehen, dass
die  Rentenberechnung  infolgedessen  nicht  mehr  nachvollziehbar  ist.
Den Rentenbescheiden müssen vielmehr die wesentlichen Elemente, die
zur Prüfung der Richtigkeit der Berechnung der Rentenhöhe unerlässlich
sind, weiterhin entnommen werden können. Dies hat das Landessozial-
gericht (LSG) Nordrhein-Westfalen entschieden.

Der  beklagte  Rentenversicherungsträger  gewährte  der  Klägerin  Alters-
rente  und  fügte  den  Bescheiden  die  Anlagen  "Berechnung  der  Rente",
"Versicherungsverlauf" und "Berechnung der persönlichen Entgeltpunk-
te"  bei.  Im  Widerspruch  bat  die  Klägerin  um  nachvollziehbare  Berech-
nungsunterlagen. Nach Übersendung der weiteren Anlagen erklärte sie
ihren Widerspruch für erledigt und beantragte die Erstattung der im Wi-
derspruchsverfahren entstandenen Kosten. Die Beklagte lehnte dies ab,
da der Widerspruch nicht erfolgreich gewesen sei und die Bescheide be-
reits vor der Übersendung der weiteren Anlagen ausreichend begründet
gewesen seien. Das Sozialgericht Aachen gab der Klägerin Recht.

Das LSG hat die Berufung der Beklagten nun zurückgewiesen. Diese ha-
be  etwa  2015  begonnen,  das  Design  der  Bescheide  dadurch  zu  verän-
dern,  dass  sie  sie  persönlicher  und verständlicher  formulieren und an-
sprechender gestalten wollte, insbesondere durch Verzicht auf den Ver-
sand  bestimmter  Anlagen  zugunsten  von  erläuternden  Texten.  Die  Re-
form finde allerdings  ihre  Grenze,  unter  anderem in  der  Begründungs-
pflicht (§ 35 Absatz 1 Sozialgesetzbuch X). Es sei nicht möglich, den Text
eines Bescheides dadurch zu verschlanken, dass man komplexe, für den
Laien  kaum  verständliche  Regelungen  auf  Kosten  der  Nachvollziehbar-
keit weglasse.
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Konkret  fehle  eine  ausreichende  Begründung.  Denn  auch  die  Anlagen
"Berechnung  der  Entgeltpunkte  aus  den  Beitragszeiten",  "Berechnung
der  Entgeltpunkte  aus  beitragsfreien  und  beitragsgeminderten  Zeiten"
und  "Versorgungsausgleich"  seien  wesentliche  Begründungselemente,
ohne die die "Berechnung der Rente", die lediglich die Summe der Ent-
geltpunkte mitteile, für Versicherte nicht verständlich sei.  Insbesondere
könnten  diese  nicht  nachvollziehen,  aufgrund  welcher  Berechnungs-
grundlagen  sich  die  mitgeteilte  Rentenhöhe  ergebe  und  ob  die  von  ih-
nen in den sich aus dem Versicherungsverlauf ergebenden Zeiträumen
erzielten Einkünfte zutreffend der Ermittlung der Entgeltpunkte zugrun-
de gelegt worden seien.

Das LSG hat die Revision zugelassen.

Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09.03.2021, L 18 R
306/20

Einkommensbescheid: Bei Rückzahlung der
ursprünglich als Sonderausgaben berücksichtigten
Beiträge für Rürup-Rente zu ändern

Das  Finanzgericht  (FG)  Düsseldorf  hat  entschieden,  dass  eine  Rückzah-
lung der ursprünglich als Sonderausgaben berücksichtigten Beiträge für
einen Basisrentenvertrag (so genannte Rürup-Rente) zu einer Änderung
der Einkommensteuerbescheide führt.

In  den  bestandskräftigen  Einkommensteuerbescheiden  2013  bis  2016
der  Klägerin  waren  Versicherungsbeiträge  zu  einem  so  genannten  Rü-
rup-Rentenvertrag  als  beschränkt  abzugsfähige  Sonderausgaben  be-
rücksichtigt worden. Im Jahr 2018 schloss die Klägerin mit der Versiche-
rungsgesellschaft  vor  einem  Landgericht  einen  Prozessvergleich,  wo-
nach die Versicherungsgesellschaft an die Klägerin eine Geldzahlung zu
leisten  hatte.  In  dem  Prozessvergleich  wurde  vereinbart,  dass  mit  der
Vereinbarung alle wechselseitigen Ansprüche erledigt sind.

Nachdem  die  Versicherung  das  beklagte  Finanzamt  darüber  informiert
hatte,  dass  der  Versicherungsvertrag  der  Klägerin  rückwirkend  ab  Be-
ginn aufgehoben worden sei, erließ es nach § 175 Absatz 1 Nr. 2 Abga-
benordnung  geänderte  Einkommensteuerbescheide  für  2013  bis  2016,
in  denen  der  Sonderausgabenabzug  für  die  Beiträge  zur  Rürup-Rente
nicht mehr gewährt wurde.

Mit  ihrer  dagegen  gerichteten  Klage  machte  die  Klägerin  geltend,  dass
ihr  Versicherungsvertrag  nicht  rückwirkend  aufgehoben worden sei.  Es
habe sich bei der Zahlung der Versicherung an sie um eine Schadener-
satzzahlung  wegen  einer  fehlerhaften  Beratung  des  Vermittlers  gehan-

delt.

Das FG Düsseldorf hat die Klage abgewiesen und entschieden, dass das
Finanzamt  zu  Recht  geänderte  Einkommensteuerbescheide  erlassen
und  den  Sonderausgabenabzug  rückgängig  gemacht  hat.  Im  Jahr  2018
seien  die  Einkommensteuerfestsetzungen  2013  bis  2016  rechtswidrig
geworden. Der für den Sonderausgabenabzug relevante Sachverhalt ha-
be sich rückwirkend verändert.

Aufgrund  der  in  dem  Prozessvergleich  enthaltenen  Abgeltungsklausel
sei  der Basisrentenvertrag zwischen der Klägerin und der Versicherung
zivilrechtlich  beendet  worden.  Der  Klägerin  stünden  keine  Ansprüche
aus einer Rentenversicherung mehr zu. Im Nachhinein habe die Klägerin
mit ihren in den Streitjahren 2013 bis 2016 gezahlten Beiträgen keine ei-
gene kapitalgedeckte Altersversorgung aufgebaut.

Hinzu  komme,  dass  sie  im  Nachhinein  durch  die  Beitragszahlungen
nicht endgültig wirtschaftlich belastet gewesen sei.  Sie habe wegen der
Zahlung der Vergleichssumme keine Aufwendungen mehr gehabt.

Die Entscheidung ist  nicht rechtskräftig.  Die Klägerin hat gegen das Ur-
teil, in dem keine Revision zugelassen worden ist, eine Nichtzulassungs-
beschwerde eingelegt, die unter dem Aktenzeichen X B 84/21 beim Bun-
desfinanzhof anhängig ist.

Finanzgericht  Düsseldorf,  Urteil  vom  11.06.2021,  1  K  292/19  E,  nicht
rechtskräftig
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Unternehmer

Koch-Event als betriebliche Weihnachtsfreier:
Vorsteuerabzug kann schnell an Wertgrenze von 110
Euro scheitern

Angesichts  der  konkreten  Art  einer  betrieblichen  Weihnachtsfeier
("Koch-Event") kann der Vorsteuerabzug für die Kosten der Weihnachts-
feier  wegen Überschreitung  der  Wertgrenze  von  110  Euro  zu  versagen
sein.  Dies  geht  aus  einer  Entscheidung  des  Hamburger  Finanzgerichts
(FG) hervor.

Denn bei der Berechnung der Wertgrenze von 110 Euro seien auch nach
der  bisherigen  Rechtsprechung  (wonach  alle  Leistungen  einzubeziehen
sind,  die  der  Arbeitnehmer  unmittelbar  konsumiert)  im  konkreten  Fall
wegen der Besonderheit des "Koch-Events" auch die Raumkosten einzu-
beziehen.  Ein  "Koch-Event"  stelle  für  die  Arbeitnehmer  einen  einheitli-
chen konsumierbaren Wert dar.  Denn es bilde seinen Wert gerade aus
dem Zusammenspiel  einer  besonderen Örtlichkeit  und dem gemeinsa-
men  Zubereiten  von  Speisen  und  Getränken.  Daher  könne  hier  keine
Abspaltung der Raumkosten vorgenommen werden, weil dies in diesem
Einzelfall eine rein künstliche Aufspaltung darstellen würde, so das FG.

Aber  auch  bei  Würdigung  dahingehend,  dass  die  Raum-  und  Personal-
kosten  als  Kosten  des  so  genannten  äußeren  Rahmens  bei  einem
"Koch-Event" abtrennbar wären, wäre der Vorsteuerabzug zu versagen,
fährt  das  Gericht  fort.  Denn  die  lohnsteuerliche  Neuregelung  des  §  19
Absatz  1  Satz  1  Nr.  1a Einkommensteuergesetz  (EStG)  sei  dahingehend
auf den umsatzsteuerlichen Begriff der Aufmerksamkeit zu übertragen,
dass an die Stelle des einkommensteuerlichen Freibetrages des § 19 Ab-
satz  1  Satz  1  Nr.  1a  EStG  eine  umsatzsteuerrechtliche  Freigrenze  tritt,
welche hier ebenfalls überschritten werde.

Finanzgericht Hamburg, Urteil vom 05.12.2019, 5 K 222/18, nicht rechts-
kräftig

Betriebsprüfung: Zwangsgeld gegen Arbeitgeber bei
fehlender Mitwirkung

Legen  Arbeitgeber  zur  Betriebsprüfung  keine  Unterlagen  vor,  kann  ge-
gen sie  ein Zwangsgeld festgesetzt  werden,  unabhängig davon,  ob sich
nach Abschluss der laufenden oder einer vorausgehenden Betriebsprü-
fung tatsächlich eine Beitragsnachforderung ergibt. Dies hat das Landes-
sozialgericht (LSG) Baden-Württemberg entschieden.

Der  Kläger  betreibt  eine  Speditionsfirma.  Bereits  für  den  Prüfzeitraum
der Jahre 2010 bis 2013 führte der beklagte Träger der Rentenversiche-
rung dort eine Betriebsprüfung durch und forderte Beiträge (einschließ-

lich Säumniszuschlägen) in Höhe von rund 46.000 Euro nach.

Mit Schreiben vom September 2018 kündigte die Beklagte eine erneute
Betriebsprüfung  an.  Hierauf  entgegnete  der  Kläger,  eine  erneute  Be-
triebsprüfung  sei  nicht  sinnvoll,  da  zur  vorangegangenen  Prüfung  der-
zeit noch ein Gerichtsverfahren anhängig sei. Am festgesetzten Prüfter-
min im November 2018 traf die Beklagte den Kläger nicht persönlich an.
Telefonisch erklärte er, erst nach Abschluss des Gerichtsverfahrens eine
weitere  Betriebsprüfung  zuzulassen.  Einer  weiteren  Aufforderung  der
Beklagten zur Vorlage der für die Betriebsprüfung erforderlichen Unter-
lagen kam der Kläger nicht nach.

Mit Bescheid vom November 2018 terminierte die Beklagte die Betriebs-
prüfung auf den 13.12.2018 und gab dem Kläger auf, bis dahin seine Ge-
schäftsbücher und -unterlagen für den Prüfzeitraum 2014 bis 2017 vor-
zulegen. Ferner drohte sie für den Fall,  dass der Kläger der Anordnung
nicht  nachkomme,  ein  Zwangsgeld  von  500  Euro  an.  Darüber  hinaus
ordnete  sie  die  sofortige  Vollziehung  im  öffentlichen  Interesse  an.  Zur
Beurteilung, ob Sozialversicherungsbeiträge durch den Kläger ordnungs-
gemäß abgeführt wurden, sei  es unerlässlich, eine Betriebsprüfung mit
den  vorzulegenden  Unterlagen  durchzuführen.  Im  Interesse  der  Versi-
chertengemeinschaft  und  der  Beschäftigten  müsse  geklärt  werden,  ob
Beiträge  ordnungsgemäß  abgeführt  worden  seien.  Diese  Aufklärung
dürfe nicht weiter verzögert werden, um etwaigen Schaden für die Versi-
chertengemeinschaft  und  die  Beschäftigten  so  gering  wie  möglich  zu
halten.

Nach  erfolglosem  Widerspruchs-  und  Klageverfahren  hat  der  Kläger
beim LSG Baden-Württemberg Berufung eingelegt und vorgetragen, an-
dere  Betriebe  würden  bei  weitem  nicht  in  der  Häufigkeit  mit  Betriebs-
prüfungen belegt. Er werde von der Beklagten drangsaliert. Die Beklagte
habe ihr Ermessen, wo und wann sie Überprüfungen bei Betrieben sei-
ner Branche vornehme, fehlerhaft ausgeübt.

Das LSG hat die Berufung zurückgewiesen. Die Beklagte habe dem Klä-
ger  zu  Recht  die  Vorlage  der  genannten  Unterlagen  als  gesetzlich  ge-
schuldete  Prüfhilfe  aufgegeben.  Sie  diene der  Feststellung des  für  eine
mögliche Beitragsnacherhebung maßgeblichen Sachverhalts. Die Recht-
mäßigkeit  der  Vorlageanordnung  hänge  nicht  davon  ab,  ob  sich  nach
Abschluss  der  Betriebsprüfung  tatsächlich  eine  Beitragsnachforderung
ergebe oder nicht. Deswegen komme es auch nicht darauf an, welchen
Ausgang das Gerichtsverfahren zur vorausgegangenen Betriebsprüfung
hatte.  Jedenfalls  sei  eine  Beitragsnachforderung  nicht  von  vornherein
ausgeschlossen.

Die  Rechtmäßigkeit  einer  etwaigen  Beitragsnachforderung  könne  im
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Wege einstweiligen Rechtsschutzes angefochten werden, womit für den
Kläger  effektiver  Rechtsschutz  ausreichend  gewährleistet  sei.  Er  könne
daher  mit  der  Behauptung,  keine  höheren  Sozialversicherungsbeiträge
zu schulden,  nicht  verhindern,  dass die  Beklagte den hierfür  maßgebli-
chen Sachverhalt überhaupt erst prüfe und feststelle. Im Übrigen seien
die  Träger  der  Rentenversicherung  zu  Prüfungen bei  den Arbeitgebern
im  vierjährigen  Prüfrhythmus  gesetzlich  verpflichtet.  Ihnen  stehe  inso-
weit  kein  Ermessensspielraum zu.  Die  Zwangsgeldandrohung sei  eben-
falls  rechtmäßig:  Die  im  Einzelfall  durch  Verwaltungsakt  konkretisierte
Pflicht  des  Arbeitgebers  zur  Prüfhilfe  könne  mit  Mitteln  des  Verwal-
tungszwangs  durchgesetzt  werden.  Das  angedrohte  Zwangsgeld  halte
sich zudem im unteren Bereich des zulässigen Rahmens von mindestens
zehn Euro und höchstens 50.000 Euro.

Landessozialgericht Baden-Württemberg, Urteil  vom 20.10.2021, L 5 BA
2751/20

Trikotsponsoring für Jugendmannschaften:
Vorsteuerabzug aus Aufwendungen

Im Rahmen der Umsatzsteuerfestsetzung können Vorsteuerbeträge aus
dem  Erwerb  von  Sportbekleidung  mit  Werbeaufdrucken  (so  genanntes
Trikotsponsoring)  auch  dann  abzugsfähig  sein,  wenn  es  um  Trikots  für
Jugendmannschaften  geht.  Dies  hat  das  Finanzgericht  (FG)  Niedersach-
sen entschieden.

Der Kläger betrieb eine Fahrschule. Er hatte in den Streitjahren Sportbe-
kleidung mit dem Werbeaufdruck "Fahrschule X" erworben und die Tri-
kots  verschiedenen  Vereinen  in  der  Region  rund  um  seine  Fahrschule
unentgeltlich  zur  Verfügung  gestellt.  Es  handelte  sich  vor  allem  um  Ju-
gendmannschaften in unterschiedlichen Sportarten.

Nach  einer  Außenprüfung  verweigerte  das  Finanzamt  es,  die  entspre-
chenden Aufwendungen als steuermindernd zu berücksichtigen. Zur Be-
gründung führte es an, dass die Spiele der fraglichen Mannschaften vor
allem solche im Jugendbereich beträfen, die kaum Publikum anzögen. Es
sei deshalb davon auszugehen, dass die Aufdrucke keine nennenswerte
Werbewirkung  erzielten.  Das  Überlassen  der  Sportbekleidung  sei  des-
halb dem ideellen Bereich zuzuordnen, die Vorsteuer also nicht abzieh-
bar.

Das  FG  folgte  diesem  Vorbringen  des  Finanzamts  nicht  und  gab  dem
Kläger Recht. Richtig sei zwar, dass die Jugendmannschaften in aller Re-
gel nicht vor Publikum spielten; bei deren Spielen seien vorwiegend Be-
treuer  und  gegebenenfalls  einige  Eltern  mit  anwesend.  Darauf  komme
es jedoch nicht an. Denn die jugendlichen Sportler seien zumeist im Al-

ter von 15 bis 20 Jahren und demgemäß gerade die Zielgruppe, die der
Kläger  mit  seiner  Fahrschule  ansprechen  möchte.  Erfahrungsgemäß
nähmen junge Leute im Alter ab 16 oder 17 Jahren heutzutage zumeist
die Möglichkeit zum Erwerb einer Fahrerlaubnis in Anspruch.

Die Verwendung der Trikots mit dem Werbeaufdruck stelle deshalb eine
Dienstleistung  der  Vereine  dar  und  damit  eine  Gegenleistung  für  die
Überlassung  der  Sportbekleidung.  Ob  die  Vereine  eine  Versteuerung
dieser  Leistungen  vorgenommen  hätten,  sei  -  so  das  Gericht  -  für  die
hier  maßgebliche Frage des Vorsteuerabzugs des leistenden Unterneh-
mers unerheblich und nicht Gegenstand dieses Rechtsstreits.

Finanzgericht Niedersachsen, Urteil vom 03.01.2022, 11 K 200/20

7



Mai 2022

Kapital-
anleger

Ist die Abgeltungsteuer verfassungswidrig?

Weil die Abgeltungsteuer private Bezieher von Kapitaleinkünften gegen-
über den übrigen Steuerpflichtigen begünstigt, ohne dass ein Rechtferti-
gungsgrund  gegeben  wäre,  hält  das  Finanzgericht  (FG)  Niedersachsen
sie  für  verfassungswidrig.  Nun  soll  das  Bundesverfassungsgericht
(BVerfG)  die  Vereinbarkeit  der  Steuer mit  dem Gleichheitssatz  aus Arti-
kel 3 Absatz 1 Grundgesetz (GG) klären.

Der Kläger erzielte als selbstständiger Versicherungsmakler gewerbliche
Einkünfte,  die  mit  seinem  persönlichen  Einkommensteuersatz  -  von
über 25 Prozent - besteuert wurden. Daneben erhielt er Kapitaleinkünf-
te in Form von verdeckten Gewinnausschüttungen aus mehreren Beteili-
gungen an Kapitalgesellschaften und von Zinsen. Diese wurden mit dem
abgeltenden Steuersatz von 25 Prozent besteuert.

Im  Rahmen  einer  Betriebsprüfung  gelangte  das  beklagte  Finanzamt  zu
der Auffassung, dem Kläger seien Provisionszahlungen zuzurechnen, die
bisher einer anderen Person zugeordnet worden waren. Es erhöhte den
gewerblichen  Gewinn  -  und  damit  die  Einkommensteuer  -  des  Klägers
entsprechend. Hiergegen wandte sich der Kläger und trug vor, die Provi-
sionen seien ihm zu Unrecht zugerechnet worden. Außerdem sei bei der
Ermittlung  seiner  Einkünfte  aus  Kapitalvermögen  der  Ansatz  des  Spa-
rer-Freibetrages unterblieben.

Das FG folgte der Auffassung des Klägers und hielt die Erhöhung des Ge-
winns  für  unzutreffend.  Das  beklagte  Finanzamt  habe  die  Zurechnung
der  Provisionen  an  den  Kläger  nicht  nachvollziehbar  belegen  können.
Auch sei der Sparer-Freibetrag zu Unrecht nicht berücksichtigt worden.

Dennoch habe die Klage (derzeit)  keinen Erfolg,  da die gegenüber dem
Kläger festgesetzte Steuer auf die Kapitaleinkünfte nach rechtlicher Auf-
fassung des FG zu niedrig sei.

Die  Anwendung der  Abgeltungsteuer,  also  der  Ansatz  des  abgeltenden
Steuersatzes  in  Höhe  von  25  Prozent  auf  die  Kapitaleinkünfte  sei  zwar
auf  Grundlage  der  geltenden  Gesetzeslage  zutreffend  erfolgt.  Die  zu-
grunde  liegenden  Vorschriften  (§§  32d  Absatz  1,  43  Absatz  5  Einkom-
mensteuergesetz  -  EStG)  seien  mit  dem  Gleichheitssatz  des  Artikels  3
Absatz  1  GG  nicht  vereinbar.  Sie  verstießen  gegen  die  dort  verankerte
Vorgabe der Gleichbehandlung aller Einkunftsarten und einer gleichmä-
ßigen Besteuerung nach der individuellen Leistungsfähigkeit, so das FG

Die Abgeltungsteuer führe zu einer Ungleichbehandlung zwischen Bezie-
hern privater Kapitaleinkünfte und den übrigen Steuerpflichtigen. Wäh-
rend  die  Bezieher  von  Kapitaleinkünften  mit  einem  Sondersteuersatz

von 25 Prozent abgeltend belastet würden, unterlägen die übrigen Steu-
erpflichtigen gemäß § 32a EStG einem Steuersatz von bis zu 45 Prozent.

Die  in  den  Gesetzesmaterialien  genannten  Rechtfertigungsgründe  ge-
nügten den verfassungsrechtlichen Anforderungen nicht. Weitere Recht-
fertigungsgründe seien nicht ersichtlich.

Die Abgeltungsteuer sei nicht zur Verwirklichung eines effektiven Steuer-
vollzugs oder zur Beseitigung eines etwaigen strukturellen Vollzugsdefi-
zits  geeignet.  Unabhängig von der  Frage der  grundsätzlichen Geeignet-
heit  der  Regelung  sei  die  Erforderlichkeit  zwischenzeitlich  entfallen,  da
sich seit dem Inkrafttreten der Abgeltungsteuer die Möglichkeiten der Fi-
nanzverwaltung,  im  Ausland  befindliches  Vermögen  zu  ermitteln,  stark
verbessert hätten.

Die Abgeltungsteuer sei weder zur Standortförderung des deutschen Fi-
nanzplatzes  geeignet  noch  führe  sie  zu  einer  wesentlichen  Vereinfa-
chung im Besteuerungsverfahren.

Finanzgericht Niedersachsen, Beschluss vom 18.03.2022, 7 K 120/21

Einbeziehung von Verlusten und Gewinnen aus
Options- und Termingeschäften in die
Aktiengewinnberechnung nach § 8 InvStG 2004

Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten
Finanzbehörden der Länder wird das BMF-Schreiben vom 17. November
2020 (BStBl I 2020 S. 1225) wie folgt neu gefasst:

Verluste und Gewinne eines (Spezial-)Investmentfonds aus Options- und
Termingeschäften, die der (Spezial-)Investmentfonds im Zusammenhang
mit  den  jeweiligen  Aktiengeschäften  abgeschlossen  hat,  sind  jedenfalls
dann in  die  Aktiengewinnberechnung nach §  8  Investmentsteuergesetz
in der bis zum 31. Dezember 2017 geltenden Fassung (InvStG 2004) mit
einzubeziehen,  wenn  die  Options-  und  Termingeschäfte  auf  der  einen
Seite und die Aktiengeschäfte auf  der anderen Seite  in ihren Teilschrit-
ten sowohl  nach den tatsächlichen Abläufen als  auch nach der Anlage-
planung des (Spezial-)Investmentfonds konzeptionell aufeinander abge-
stimmt sind und sich wechselseitig bedingen.

Dies  gilt  auch,  wenn  die  Options-  und  Termingeschäfte  nicht  in  Bezug
auf einzelne Aktien, sondern für unterschiedliche Aktiengattungen oder
auch hinsichtlich  einer  oder  mehrerer  Gesamtheiten von Aktiengattun-
gen (Aktienkörben oder Indizes) abgeschlossen werden.

In diesem Sinne hat das FG Niedersachsens im (mittlerweile rechtskräfti-
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gen) Urteil vom 6. Juli 2017 (6 K 150/16) auf Grundlage der BFH-Entschei-
dung vom 22.  Dezember 2015 (I  R 43/13) entschieden, dass bei  der Er-
mittlung des positiven Aktiengewinns im Sinne von §  8  Absatz  1  Satz  1
InvStG  2004  Verluste  und  Gewinne  des  (Spezial-)Investmentfonds  aus
Options-  und  Termingeschäften,  die  der  (Spezial-)Investmentfonds  im
Zusammenhang mit den jeweiligen Aktiengeschäften abgeschlossen hat,
mit  einzubeziehen  sind,  wenn  die  Options-  und  Termingeschäfte  nach
der Anlageplanung und nach der tatsächlichen Abwicklung der Geschäf-
te  nur  der  Gegenfinanzierung  der  Veräußerungsgewinne  aus  den  Akti-
engeschäften gedient haben.

Die gegen die Entscheidung des FG Niedersachsens eingelegte Revision
wurde mit  BFH-Beschluss vom 29.  März  2018 (I  B  79/17)  als  unzulässig
verworfen.

Im  entschiedenen  Fall  ergab  sich  die  konzeptionelle  Kombination  von
Aktien- und Options-/Termingeschäften aus dem Verkaufsprospekt. Eine
entsprechende  Einbeziehung  der  Gewinne  und  Verluste  aus
Options-/Termingeschäften  in  die  Aktiengewinnberechnung  hat  aber
auch  dann  zu  erfolgen,  wenn  die  kombinierten  Geschäfte  auch  ohne
Aussagen in einem Verkaufsprospekt durchgeführt wurden.

Der  nach  den  o.  g.  Grundsätzen  ermittelte  Aktiengewinn  ist  für  den
maßgebenden  Besteuerungszeitpunkt  auf  Ebene  des  Anlegers
(Veräußerung/Rückgabe  bzw.  Teilwertabschreibung)  für  die  Ermittlung
des besitzzeitanteiligen Aktiengewinns der Besteuerung zugrunde zu le-
gen.

Dies gilt auch für die Ermittlung des fiktiven Veräußerungsgewinns nach
§ 56 Absatz 3 Satz 1 InvStG auf den 31. Dezember 2017.

Wurde der Aktiengewinn bisher in diesen Fällen abweichend von den o.
g. Rechtsprechungsgrundsätzen ermittelt und einer Steuererklärung zu-
grunde gelegt, ist der Anleger nach Maßgabe des § 153 AO verpflichtet,
dies  unverzüglich  anzuzeigen  und  die  erforderliche  Richtigstellung  vor-
zunehmen  (vgl.  Nummern  2.5  bis  2.8  des  AEAO  zu  §  153).  Liegen  An-
haltspunkte für eine Steuerstraftat oder -ordnungswidrigkeit  vor,  bleibt
die straf- oder bußgeldrechtliche Würdigung einem gesonderten Verfah-
ren vorbehalten.  Dies gilt  auch,  wenn die fehlerhaft  ermittelten Aktien-
Veräußerungsgewinne ausgeschüttet wurden.

Da  hier  keine  Rechtsprechungsänderung,  sondern  eine  erstmalige  Ent-
scheidung  dieser  Rechtsfrage  vorliegt,  kann  sich  der  Anleger  nicht  auf
Vertrauensschutz berufen. Vielmehr musste der Anleger bereits bei Ab-
gabe seiner Steuererklärung mit der Nichtanerkennung dieses Steuerge-
staltungsmodells durch die Finanzverwaltung rechnen und hätte geson-

dert auf diesen Sachverhalt und ggf.  auf seine abweichende Rechtsauf-
fassung hinweisen müssen.

Die  (Kapital-)Verwaltungsgesellschaft  hat  für  (Spezial-)Investmentfonds,
die  den  Fonds-Aktiengewinn  nicht  nach  den  vorgenannten  Rechtspre-
chungsgrundsätzen  ermittelt  haben,  sowie  für  an  einem  solchen
(Spezial-)Investmentfonds  beteiligte  Dach-  (Spezial-)Investmentfonds  ei-
ne  rückwirkende  Korrektur  der  Fonds-Aktiengewinne  durchzuführen
und dies der für die (Spezial-)Investmentfonds zuständigen Finanzbehör-
de  anzuzeigen  und  den  Anlegern  in  geeigneter  Weise  bekanntzuma-
chen.

Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht.

BMF,  Schreiben  (koordinierter  Ländererlass)  IV  C  1  -  S-1980-1  /  19  /
10082 :006 vom 07.04.2022
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Immobilien-
besitzer

Vermieter kann keine Miete vom Jobcenter einklagen

Das  Landessozialgericht  (LSG)  Niedersachsen-Bremen  hat  entschieden,
dass  ein  Vermieter  trotz  der  Möglichkeit  der  Direktzahlung  der  Miete
keine eigenen einklagbaren Ansprüche gegen das Jobcenter hat.

Zugrunde lag das Verfahren eines Mannes, der Wohnungen an Grundsi-
cherungsempfänger  vermietet  und  sich  dabei  von  den  Mietern  die  Zu-
stimmung zur Direktzahlung geben lässt. Nachdem eine Mieterin die Ne-
benkosten für  die  Jahre 2018 und 2019 schuldig  blieb,  verlangte er  die
Zahlung  der  Rückstände  vom  Jobcenter  Goslar.  Dieses  lehnte  eine  Di-
rektüberweisung  ab,  da  der  Vermieter  keine  eigenen  Ansprüche  aus
dem Sozialgesetzbuch II (SGB II) habe.

Demgegenüber  hielt  der  Mann  es  für  nicht  hinnehmbar,  dass  das  Job-
center  zwar  die  Kosten  des  Energieversorgers  direkt  zahle,  er  jedoch
erst  prozessieren  müsse.  Hierdurch  sei  der  Gleichbehandlungsgrund-
satz  verletzt.  Er  werde  vorsätzlich  sittenwidrig  geschädigt.  Neben  den
rückständigen Kosten seien inzwischen auch Mietschulden aufgelaufen.
Der  Gesamtbetrag  summiere  sich  auf  über  4.000  Euro.  Hierfür  müsse
das Jobcenter im Wege der Amtshaftung zahlen.

Das LSG hat  die  Rechtsauffassung des Jobcenters  bestätigt.  Es  bestehe
keine Anspruchsgrundlage für eine Schuldübernahme. Trotz der im SGB
II vorgesehen Möglichkeit der Direktzahlung von Miete an den Vermieter
entstehe keine Rechtsbeziehung zwischen Vermieter und Jobcenter. Der
Vermieter  habe  somit  keine  eigenen  einklagbaren  Ansprüche.  Die  Di-
rektzahlung  diene  nämlich  allein  der  Sicherstellung  der  zweckentspre-
chenden  Verwendung  der  Unterkunftsleistungen.  Sie  erfülle  nicht  den
Zweck  einer  vereinfachten  Durchsetzung  von  Mietforderungen  durch
Schaffung eines weiteren solventen Schuldners in Form des Jobcenters.
Die Eintreibung von Schulden sei ein objektiv eigenes Geschäft des Ver-
mieters.

Da ein Vermieter - im Gegensatz zum Leistungsempfänger - im sozialge-
richtlichen  Verfahren  nicht  von  der  Kostenpflicht  befreit  ist,  hat  der
Mann allein zweitinstanzliche Gerichtskosten von 1.200 Euro zu tragen.
Den  Streitwert  hatte  er  zuvor  durch  weitere  Forderungen  (Auskünfte
und Ähnliches) auf 14.000 Euro in die Höhe getrieben.

Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen, Urteil vom 03.02.2022, L 11
AS 578/20

Kürzere Restnutzungsdauer eines Gebäudes kann
durch Wertgutachten nachgewiesen werden

Wird  im  Rahmen  eines  Wertgutachtens  die  Restnutzungsdauer  eines
Gebäudes  nach  der  Wertermittlungsverordnung  bestimmt,  kann  diese
der Berechnung des AfA-Satzes zugrunde gelegt werden. Dies hat das Fi-
nanzgericht (FG) Münster entschieden.

Der Kläger erwarb 2011 im Rahmen eines Zwangsversteigerungsverfah-
rens  ein  Grundstück  mit  einem im Jahr  1955 errichteten Gebäude,  das
er  seitdem  zur  Erzielung  von  Mieteinkünften  nutzte.  Das  Amtsgericht
hatte  im  Zwangsversteigerungsverfahren  ein  Sachverständigengutach-
ten zur Ermittlung des Grundstückswerts auf den Stichtag 17.05.2010 in
Auftrag gegeben. Der öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige
machte in seinem Gutachten unter anderem Angaben zum Modernisie-
rungsstand  und  zu  erforderlichen  Instandsetzungsarbeiten  Angaben
und kam danach zu einem fiktiven Baujahr von 1960 und zu einer Rest-
nutzungsdauer  des  Gebäudes  von  30  Jahren.  Dem  Gutachten  legte  er
die  Regelungen  der  zum  Stichtag  gültigen  Wertermittlungsverordnung
(WertV) zugrunde.

Der  Kläger  machte  in  seinen  Einkommensteuererklärungen  für  die
Streitjahre  2012  bis  2016  eine  jährliche  Abschreibung  für  Abnutzung
(AfA)  des  Gebäudes  von  3,33  Prozent  als  Werbungskosten  aus  Vermie-
tung  und  Verpachtung  geltend.  Das  Finanzamt  berücksichtigte  demge-
genüber lediglich einen AfA-Satz von zwei Prozent, da das Gutachten we-
der eine kürzere technische Nutzungsdauer durch Darlegung eines ma-
teriellen  Verschleißes  der  Rohbauelemente  noch  eine  kürzere  wirt-
schaftliche  Nutzungsdauer  im  steuerrechtlichen  Sinne  belege.  Die  Er-
mittlung der Restnutzungsdauer im Sinne der WertV sei auf die steuer-
rechtliche Restnutzungsdauer nicht übertragbar, da sie nicht im Zusam-
menhang mit der gesetzlichen Typisierung der AfA-Regelung stehe.

Das FG Münster hat der Klage in Bezug auf  den AfA-Satz stattgegeben.
Grundsätzlich sei ein Gebäude zwar nach festen AfA-Sätzen (im Streitfall
zwei  Prozent  pro  Jahr)  abzuschreiben.  Bei  einer  tatsächlich  kürzeren
Nutzungsdauer  des  Gebäudes  als  50  Jahre  könne  aber  nach  Wahl  des
Steuerpflichtigen  von  entsprechend  höheren  Sätzen  ausgegangen  wer-
den.  Nach der BFH-Rechtsprechung (Urteil  vom 28.07.2021,  IX  R 25/19)
könne sich der Steuerpflichtige jeder Darlegungsmethode bedienen, die
im  Einzelfall  zur  Führung  des  erforderlichen  Nachweises  geeignet  er-
scheine.  Entgegen der Auffassung des Finanzamts sei  hierfür kein Bau-
substanzgutachten  erforderlich.  Da  für  die  Schätzung  einer  kürzeren
Restnutzungsdauer keine Gewissheit, sondern allenfalls eine größtmög-
liche Wahrscheinlichkeit erforderlich sei, könne die Schätzung des Steu-
erpflichtigen vielmehr  nur  dann verworfen  werden,  wenn sie  eindeutig
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außerhalb eines angemessenen Schätzungsrahmens liege.

Nach  Auffassung  des  FG  hat  der  Sachverständige  aufgrund  sachlicher
Kriterien  eine  von  der  gesetzlichen Typisierung  abweichende geringere
Restnutzungsdauer  von  30  Jahren  ermittelt.  Er  habe  fundierte  Ausfüh-
rungen  zu  den  erforderlichen  Instandsetzungsarbeiten  und  zum  Zu-
stand des Gebäudes gemacht.  Die modellhafte Ermittlung der Restnut-
zungsdauer  von 30  Jahren anhand der  WertV  sei  für  das  Gericht  nach-
vollziehbar  und  liege  jedenfalls  nicht  (erheblich)  außerhalb  des  zulässi-
gen Schätzungsrahmens.

Finanzgericht Münster, Urteil vom 27.01.2022, 1 K 1741/18 E, rechtskräf-
tig

Wohnhaus: Einbau von Funkwasserzähler zulässig

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (VGH) hat die Beschwerde eines
Ehepaars zurückgewiesen, die mit einem Eilantrag den geplanten Einbau
eines Funkwasserzählers in ihrem Wohnhaus verhindern wollten.

Das Ehepaar war unter Anordnung des Sofortvollzugs dazu verpflichtet
worden,  einem  Beauftragten  des  kommunalen  Wasserversorgungsun-
ternehmens Zugang zu seiner Wohnung zu gewähren, um ihm die Über-
prüfung und erforderlichenfalls den Austausch des bisherigen analogen
Wasserzählers gegen einen digitalen Zähler mit Funkfunktion zu ermög-
lichen.  Hiergegen  wandten  sich  die  Antragsteller  mit  einem  Eilantrag
und  machten  geltend,  gegen  den  Betrieb  von  Funkwasserzählern  be-
stünden  datenschutzrechtliche  und  gesundheitliche  Bedenken.  Nach
Ablehnung des Eilantrags durch das Verwaltungsgericht erhoben die An-
tragsteller Beschwerde.

Der  VGH  wies  das  Rechtsmittel  zurück.  Dem  Einbau  und  Betrieb  eines
Funkwasserzählers stünden weder datenschutzrechtliche noch gesund-
heitliche  Gründe  entgegen.  Der  Betrieb  eines  Funkwasserzählers  stelle
keinen  unzulässigen  Eingriff  in  das  Grundrecht  auf  informationelle
Selbstbestimmung  dar.  Selbst  wenn  der  Betrieb  Rückschlüsse  auf  den
Wasserverbrauch  einzelner  Personen  ermögliche,  sei  die  Verarbeitung
der personenbezogenen Daten gerechtfertigt. Die Versorgung mit Trink-
wasser  und die  Messung des  Verbrauchs mittels  Wasserzähler  sei  eine
zur Daseinsvorsorge gehörende gemeindliche Pflichtaufgabe und diene
dem öffentlichen Interesse. Die Verarbeitung der Daten stelle keinen so
schweren Rechtseingriff dar, dass bei einer Gesamtabwägung das Inter-
esse  des  öffentlichen  Wasserversorgers  an  der  Nutzung  der  Funkwas-
serzähler zurückstehen müsse.

Der  Einsatz  von  Funkwasserzählern  könne  im  Hinblick  auf  das  Grund-

recht der Unverletzlichkeit der Wohnung sogar als eine besonders scho-
nende Art der Datenerfassung angesehen werden, weil er das Betreten
privater  Räume  entbehrlich  mache.  Nach  derzeitigem  Erkenntnisstand
entstünden durch den Betrieb von Funkwasserzählern auch keine unzu-
mutbaren  Gesundheitsgefahren,  weil  die  Strahlenleistung  im  Vergleich
zu einem Handy um ein Vielfaches niedriger sei und die Funkwasserzäh-
ler in der Regel nicht in unmittelbarer Nähe zu den Bewohnern, sondern
im Keller an der zentralen Hauswasserzuleitung angebracht würden.

Gegen den nur im Verhältnis zu den Antragstellern geltenden Beschluss
gibt es keine Rechtsmittel.

Bayerischer  Verwaltungsgerichtshof,  Beschluss  vom  07.03.2022,  4  CS
21.2254, unanfechtbar
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Angestellte

Altersversorgung: Zum Arbeitgeberzuschuss zum
umgewandelten Entgelt

Wenn ein Tarifvertrag zur Altersversorgung aus dem Jahr 2008 einen An-
spruch  der  Arbeitnehmer  auf  Entgeltumwandlung  sowie  Zusatzleistun-
gen des Arbeitgebers zum umgewandelten Entgelt regelt, können die Ar-
beitnehmer wegen der gesetzlichen Übergangsbestimmung in § 26a Be-
triebsrentengesetz  (BetrAVG)  bis  zum  31.12.2021  keinen  weiteren  Ar-
beitgeberzuschuss  verlangen.  Verweist  ein  Haustarifvertrag  aus  dem
Jahr  2019  auf  diesen  Tarifvertrag,  sei  ein  Anspruch  auch  über  den
31.12.2021 hinaus ausgeschlossen, so das Bundesarbeitsgericht (BAG).

In zwei Verfahren streiten die Parteien über die Verpflichtung der Arbeit-
geberin, einen Arbeitgeberzuschuss in Höhe von 15 Prozent des umge-
wandelten Entgelts nach § 1a Absatz 1a BetrAVG in den Jahren 2019 und
2020 zu zahlen. Dieser Anspruch ist durch das Betriebsrentenstärkungs-
gesetz  2018  eingeführt  worden,  wobei  von  der  gesetzlichen  Regelung
durch  Tarifvertrag  auch  zuungunsten  der  Arbeitnehmer  abgewichen
werden darf, § 19 Absatz 1 BetrAVG.

Beide Arbeitnehmer wandelten auf der Grundlage des Tarifvertrags zur
Altersversorgung, der zwischen dem Landesverband Niedersachsen und
Bremen  der  holz-  und  kunststoffverarbeitenden  Industrie  e.V.  und  der
IG-Metall abgeschlossen wurde, Entgelt zu einem Pensionsfonds der Me-
tallRente um. Der Tarifvertrag eröffnet den Arbeitnehmern die Möglich-
keit,  Entgelt  bis  zur  steuerlichen  und  sozialversicherungsrechtlichen
Höchstgrenze  umzuwandeln.  Der  Arbeitgeber  gewährt  ihnen  aufgrund
des  Tarifvertrags  zusätzlich  einen  Altersvorsorgegrundbetrag  in  Höhe
des 25-fachen Facharbeiterecklohns pro Kalenderjahr. In dem einen Fall
kommt der  Tarifvertrag  aufgrund beidseitiger  Tarifbindung  zur  Anwen-
dung, in dem anderen aufgrund eines normativ anwendbaren Haustarif-
vertrags aus dem Jahr 2019, der auf diesen Tarifvertrag verweist.

Die Klagen hatten vor dem BAG - wie auch in den Vorinstanzen - keinen
Erfolg. Das BAG hat offengelassen, ob der Tarifvertrag zur Altersversor-
gung aus dem Jahr 2008 von der Tariföffnung des § 19 Absatz 1 BetrAVG
Gebrauch  machen  und  den  Anspruch  der  Arbeitnehmer  modifizieren
konnte,  obwohl  er  vor  dem  Inkrafttreten  des  Betriebsrentenstärkungs-
gesetzes abgeschlossen wurde. Da der Tarifvertrag zur Altersversorgung
einen Anspruch auf Entgeltumwandlung enthält  und ausgestaltet,  bilde
er eine kollektivrechtliche Entgeltumwandlungsvereinbarung, die wegen
§ 26a BetrVG frühestens zum 01.01.2022 einen Anspruch der Arbeitneh-
mer auf den Arbeitgeberzuschuss auszulösen vermag. Bei dem Hausta-
rifvertrag  handele  es  sich  um  eine  kraft  Gesetzes  zugelassene  Abwei-
chung nach § 19 Absatz 1 BetrAVG. Das folgt laut BAG daraus, dass die-
ser Tarifvertrag auf die von § 1a BetrAVG abweichenden Regelungen des

Tarifvertrags zur Altersversorgung Bezug nimmt, die unter anderem mit
dem Altersversorgungsgrundbetrag eine von § 1a Absatz 1a BetrAVG ab-
weichende Verteilung  des  wirtschaftlichen Nutzens  und der  Lasten der
Entgeltumwandlung enthalten.

Bundesarbeitsgericht,  Urteile vom 08.03.2022, 3 AZR 361/21 und 3 AZR
362/21

Kindergeldauszahlungen an Arbeitgeber können
negative Einkünfte des Arbeitnehmers sein

An  Arbeitgeber  im  Rahmen  einer  Nettolohnvereinbarung  erfolgte  Kin-
dergeldauszahlungen  stellen  negative  Einnahmen  bei  den  Einkünften
aus nichtselbstständiger Arbeit des Arbeitnehmers dar. Dies hat das Fi-
nanzgericht (FG) Düsseldorf entschieden.

Im zugrunde liegenden Fall war streitig, ob bei einer Nettolohnvereinba-
rung der Bruttoarbeitslohn zu reduzieren ist,  wenn das Kindergeld ver-
einbarungsgemäß an den Arbeitgeber ausgezahlt wird.

Das  FG  Düsseldorf  hat  dazu  entschieden,  dass  die  Auszahlungen  des
Kindergeldes als negative Einnahmen bei den Einkünften des klagenden
Arbeitsnehmers aus nichtselbstständiger Arbeit (§ 19 Absatz 1 Satz 1 Nr.
1  Einkommensteuergesetz)  zu  berücksichtigen  sind.  Nach  der  höchst-
richterlichen  Rechtsprechung  handele  es  sich  bei  Einkommensteuer-
erstattungen im Rahmen einer Nettolohnvereinbarung um die Rückzah-
lung  von  überzahltem  Arbeitslohn,  die  als  negative  Einnahmen  oder
Werbungskosten  zu  berücksichtigen  sind  (Bundesfinanzhof,  Urteil  vom
30.07.2009, VI R 29/06). Die Auszahlung des Kindergeldes an den Arbeit-
geber  sei  steuerlich ebenfalls  wie  eine Rückzahlung von Arbeitslohn zu
behandeln.

Finanzgericht Düsseldorf, Urteil vom 11.11.2021, 14 K 2577/20 E

Häusliches Arbeitszimmer muss für die Tätigkeit nicht
erforderlich sein

Ein  Abzug  von  Aufwendungen  für  ein  häusliches  Arbeitszimmer  setzt
nicht voraus, dass das Arbeitszimmer für die Tätigkeit des Steuerpflichti-
gen  erforderlich  ist.  Wird  der  Raum  ausschließlich  oder  nahezu  aus-
schließlich  für  betriebliche/berufliche  Zwecke  genutzt,  genügt  das  für
den Abzug. Dies hält der Bundesfinanzhof (BFH) fest.

Aufwendungen  für  ein  häusliches  Arbeitszimmer  können  grundsätzlich
nicht  als  Werbungskosten  abgezogen  werden  (§  9  Absatz  5  in  Verbin-
dung mit § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b Satz 1 Einkommensteuergesetz - EStG).
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Anders ist  dies,  wenn für die betriebliche oder berufliche Tätigkeit  kein
anderer  Arbeitsplatz  zur  Verfügung  steht.  In  diesem  Fall  können  Auf-
wendungen bis zu 1.250 Euro im Rahmen der Einkommensteuer berück-
sichtigt werden. Bildet das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten
betrieblichen  und  beruflichen  Betätigung,  können  die  Aufwendungen
der Höhe nach unbeschränkt abgezogen werden.

Im  Streitfall  machte  eine  Flugbegleiterin  Aufwendungen  in  Höhe  von
1.250  Euro  für  ein  häusliches  Arbeitszimmer  geltend.  Für  die  dort  ver-
richteten Arbeiten stand ihr unstreitig kein anderer Arbeitsplatz zur Ver-
fügung. Das Finanzgericht war aber der Ansicht, angesichts des sehr ge-
ringen  Anteils  dieser  Arbeiten  im  Verhältnis  zur  Gesamtarbeitszeit  der
Klägerin sei das Vorhalten des Arbeitszimmers nicht erforderlich, da die-
se Arbeiten auch andernorts (bspw. am Küchentisch) hätten ausgeführt
werden können.

Dem folgte der BFH nicht. Das Gesetz regele, unter welchen Vorausset-
zungen und in welcher Höhe Aufwendungen für ein häusliches Arbeits-
zimmer  abziehbar  sind.  Insoweit  typisiere  das  Gesetz  die  Erforderlich-
keit der beruflichen oder betrieblichen Nutzung des Arbeitszimmers für
die  Fälle,  dass  kein  anderer  Arbeitsplatz  zur  Verfügung  steht  oder  das
Arbeitszimmer  den  Mittelpunkt  der  gesamten  Betätigung  bildet,  ohne
den  Begriff  der  Erforderlichkeit  zu  einer  zu  überprüfenden  Vorausset-
zung für den Abzug zu machen. Ob der Steuerpflichtige die Arbeiten, für
die  ihm kein  anderer  Arbeitsplatz  zur  Verfügung steht,  leicht  an  einem
anderen Ort in der Wohnung - am Küchentisch, im Esszimmer oder in ei-
nem anderen Raum - hätte erledigen können, sei deshalb unerheblich.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 03.04.2019, VI R 46/17

Zusammengeballte Überstundenvergütungen mit
ermäßigtem Steuersatz zu besteuern

Nachgezahlte  Überstundenvergütungen,  die  für  einen  Zeitraum  von
mehr  als  zwölf  Monaten  veranlagungszeitraumübergreifend  geleistet
werden, sind mit einem ermäßigten Steuersatz zu besteuern. Dies stellt
der Bundesfinanzhof (BFH) klar.

Mit steigendem Einkommen erhöht sich die Einkommensteuer progres-
siv.  Werden  Vergütungen  für  eine  mehrjährige  Tätigkeit  nicht  laufend,
sondern in einer Summe ausgezahlt, führt der Progressionseffekt zu ei-
ner  vom  Gesetzgeber  nicht  gewollten  Steuer(mehr)belastung.  Um  die
progressive Wirkung des Einkommensteuertarifs bei dem zusammenge-
ballten Zufluss von Lohnnachzahlungen zu mildern, sieht das Gesetz die
Besteuerung  dieser  Nachzahlungen  mit  einem  ermäßigten  Steuersatz
vor. Voraussetzung ist allerdings, dass die Nachzahlung sich auf die Ver-

gütung für eine Tätigkeit bezieht, die sich über mindestens zwei Veranla-
gungszeiträume erstreckt und einen Zeitraum von mehr als zwölf Mona-
ten umfasst.

Im Streitfall hatte der Kläger über einen Zeitraum von drei Jahren in er-
heblichem  Umfang  Überstunden  geleistet.  Erst  im  vierten  Jahr  wurden
dem  Kläger  die  Überstunden  in  einer  Summe  vergütet.  Das  Finanzamt
unterwarf die Überstundenvergütung dem normalen Einkommensteuer-
tarif.

Der BFH - wie zuvor auch das Finanzgericht -  folgten indes dem Antrag
des Klägers und wendeten auf den Nachzahlungsbetrag den ermäßigten
Steuertarif  an.  Der BFH hat  klargestellt,  dass die Tarifermäßigung nicht
nur  auf  die  Nachzahlung  von  Festlohnbestandteilen,  sondern  auch  auf
Nachzahlungen  von  variablen  Lohnbestandteilen  -  hier  in  Form  der
Überstundenvergütungen  -  Anwendung  finde.  Hier  wie  dort  sei  allein
entscheidend,  ob  die  nachgezahlte  Vergütung  für  einen  Zeitraum  von
mehr  als  zwölf  Monaten  veranlagungszeitraumübergreifend  geleistet
worden ist.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 02.12.2021, VI R 23/19
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Familie und
Kinder

Krankheitsbedingter Ausbildungsabbruch steht
Kindergeldanspruch entgegen

Eine  Gewährung  von  Kindergeld  wegen  Berufsausbildung  des  volljähri-
gen Kindes ist nicht mehr möglich, wenn das Ausbildungsverhältnis we-
gen  einer  Erkrankung  des  Kindes  nicht  nur  unterbrochen,  sondern  be-
endet wurde. Handelt es sich um eine nur vorübergehende Erkrankung
und  ist  das  Kind  nachweislich  weiter  ausbildungswillig,  kann  das  Kind
aber als ausbildungsplatzsuchendes Kind berücksichtigt werden, wie der
Bundesfinanzhof (BFH) entschieden hat.

Die Klägerin ist die Mutter einer im Februar 1994 geborenen Tochter, die
im Februar 2016 eine zweijährige schulische Ausbildung begann. Die Fa-
milienkasse gewährte daher zunächst Kindergeld. Im Herbst 2017 erfuhr
die Familienkasse, dass die Tochter bereits im März 2017 von der Schule
abgegangen  war  und  ab  September  eine  Vollzeitbeschäftigung  aufge-
nommen hatte. Die Familienkasse hob die Kindergeldfestsetzung daher
ab April 2017 auf. Die Klägerin legte verschiedene Atteste vor, mit denen
sie  nachzuweisen  versuchte,  dass  ihre  Tochter  nur  aufgrund  einer  Er-
krankung die Schule nicht mehr weiter habe besuchen können.

Der Familienkasse genügte dies nicht. Sie forderte eine alle sechs Mona-
te  zu  erneuernde  ärztliche  Bescheinigung,  aus  der  sich  die  Erkrankung
und  deren  voraussichtliches  Ende  ergeben.  Außerdem  ging  sie  davon
aus, dass die Tochter schon im April 2017 gegenüber der Familienkasse
hätte erklären müssen, dass sie sich zum nächstmöglichen Zeitpunkt um
eine Berufs- oder Schulausbildung bewerben werde.

Das Finanzgericht (FG) gab der dagegen gerichteten Klage für die Mona-
te  April  bis  September  2017  statt  und  ging  dabei  davon  aus,  dass  sich
die Tochter weiter in Ausbildung befunden habe.

Dagegen hielt der BFH die Revision der Familienkasse für begründet. Für
volljährige  Kinder,  die  das  25.  Lebensjahr  noch  nicht  vollendet  haben,
komme gemäß § 32 Absatz 4 des Einkommensteuergesetzes ein Kinder-
geldanspruch unter anderem dann in Betracht, wenn sie sich in Berufs-
ausbildung befinden, sich vergeblich um einen Ausbildungsplatz bemü-
hen  oder  sich  wegen  einer  Behinderung  nicht  selbst  unterhalten  kön-
nen. Eine Berücksichtigung als in Ausbildung befindliches Kind setze vor-
aus,  dass  das  Ausbildungsverhältnis  weiter  besteht.  Hieran  fehle  es,
wenn das Kind, wie im Streitfall,  während der Ausbildung erkrankt und
das Ausbildungsverhältnis durch Abmeldung von der Schule, Kündigung
oder Aufhebungsvertrag beendet wird.

In  einem  solchen  Fall  komme  eine  Berücksichtigung  als  ausbildungs-
platzsuchendes  Kind  in  Betracht.  Das  setzt  laut  BFH  allerdings  voraus,

dass es sich um eine vorübergehende, das heißt ihrer Art nach voraus-
sichtlich nicht länger als sechs Monate dauernde Krankheit handelt. Au-
ßerdem  müsse  nachgewiesen  werden,  dass  das  Kind  trotz  vorüberge-
hender  Ausbildungsunfähigkeit  weiterhin  ausbildungswillig  ist.  Bei  vor-
aussichtlich  länger  als  sechs  Monate  andauernder  Erkrankung  komme
eine Berücksichtigung als behindertes Kind in Betracht. Dem FG hat der
BFH daher für den zweiten Rechtsgang aufgegeben, nähere Feststellun-
gen dazu zu treffen, ob die Tochter als ausbildungsplatzsuchendes oder
behindertes Kind berücksichtigt werden kann.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 21.08.2021, III R 41/19

Elterngeld: Gericht schließt Gesetzeslücke

Das Berufsleben von Kameraleuten beim Film besteht häufig aus befris-
teten  Engagements.  Hierzu  hat  das  Landessozialgericht  (LSG)  Nieder-
sachsen-Bremen  entschieden,  dass  Mütter  bei  der  Elterngeldberech-
nung  nicht  benachteiligt  werden  dürfen,  wenn  sie  wegen  der  Schwan-
gerschaft keine neue Beschäftigung bekommen.

Geklagt  hatte  eine  Kameraassistentin,  die  ihren  Lebensunterhalt  durch
Zeitverträge bei Filmproduktionen verdiente. Bis zum nächsten Engage-
ment war sie jeweils arbeitslos. Nachdem sie 2017 schwanger geworden
war, durfte sie nicht mehr arbeiten und bezog Arbeitslosengeld.

Nach der Geburt  ihres Kindes berechnete der Landkreis  das Elterngeld
der Mutter, wobei er für die letzten fünf Monate ein Arbeitseinkommen
von null Euro zugrunde legte. Er verwies darauf, dass nach dem Gesetz
lediglich  Einkommensausfälle  wegen  Krankheit  ausgeklammert  werden
dürften.

Dem hielt die Frau entgegen, dass sie wegen der körperlichen Belastun-
gen  während  der  Schwangerschaft  nicht  arbeiten  dürfe.  Denn  bei  der
Arbeit  gebe es  neben Tragebelastungen beim Umbau von Kamera und
Stativ auch Nachtarbeit und tägliche Arbeitszeiten bis zu 13 Stunden. In
der Folge erhalte sie nicht - wie vom Gesetzgeber gewollt - Elterngeld auf
Grundlage  der  letzten  zwölf  Arbeitsmonate,  sondern  nur  7/12  des  ei-
gentlichen Betrags.

Das LSG hat zur Berechnung auf die letzten zwölf Arbeitsmonate abge-
stellt  und  hierzu  die  gesetzlichen  Krankheitsregelungen  analog  ange-
wandt.  Es  hat  die  erweiterte  Gesetzesauslegung  mit  dem  verfassungs-
rechtlichen  Schutzauftrag  werdender  Mütter  begründet,  die  einen  An-
spruch auf Schutz und Fürsorge durch die Gemeinschaft hätten. Der Ge-
setzgeber habe den Fall von abhängigen Kettenbeschäftigungen überse-
hen,  in  welchem  eine  neue  Beschäftigung  aus  Gründen  des  Arbeits-
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schutzes nicht in Betracht komme. Das "besondere gesundheitliche Risi-
ko" Schwangerer dürfe ihnen bei der Berechnung des Elterngeldes nicht
zum  Nachteil  gereichen.  Dabei  sei  eine  schwangerschaftsbedingte  Er-
krankung  nur  ein  Teil  des  Risikos,  das  sich  auch  in  anderen  Bereichen
auswirken könne.

Landessozialgericht  Niedersachsen-Bremen,  Urteil  vom  24.01.2022,  L  2
EG 4/20

Künstliche Befruchtung: Keine Kostenerstattung bei
Verstoß gegen Embryonenschutzgesetz

Krankenkassen  müssen  sich  an  den  Kosten  einer  künstlichen  Befruch-
tung nicht beteiligen, wenn die Vorschriften des deutschen Embryonen-
schutzgesetzes nicht eingehalten wurden. Dies gilt laut Sozialgericht (SG)
München auch dann, wenn die Behandlung in einem Mitgliedsstaat der
EU  erfolgte,  in  dem  andere  Vorschriften  zum  Schutz  des  ungeborenen
Lebens gelten.

Die Klägerin hatte aus medizinischen Gründen eine künstliche Befruch-
tung durch intrazytoplasmatische Spermieninjektion vornehmen lassen.
Die  Behandlung  war  von  der  deutschen  Krankenkasse  genehmigt.  Die
Klägerin ließ die Behandlung in einer Praxis  in Österreich durchführen.
Der  behandelnde  Arzt  hatte  nach  Berechnung  der  Wahrscheinlichkeit
für die Entwicklung eines Embryos sieben Eizellen befruchtet, aus denen
sich  vier  Embryonen  entwickelten.  Davon  wurde  der  Klägerin  ein  Em-
bryo übertragen, die restlichen Embryonen wurden für etwaige spätere
Versuche kryokonserviert. Die Krankenkasse hat eine Kostenbeteiligung
abgelehnt,  da  entgegen  den  Vorschriften  des  deutschen  Embryonen-
schutzgesetzes zu viele Eizellen befruchtet worden seien.

Das  SG  München  hat  die  dagegen  erhobene  Klage  abgewiesen.  Es  sei
zwar zulässig gewesen, dass die Klägerin die Behandlung in einem ande-
ren  EU-Mitgliedsstaat  habe  durchführen  lassen.  Eine  Kostenerstattung
komme  dafür  aber  nur  in  Betracht,  wenn  der  Eingriff  in  dieser  Weise
auch  nach  deutschem  Embryonenschutzgesetz  erlaubt  gewesen  wäre.
Danach dürften nicht mehr Embryonen erzeugt werden, als der Patien-
tin in einem Zyklus übertragen werden können. Üblicherweise seien dies
ein oder zwei Eizellen, die sich nach der Befruchtung entwickelt haben.

An diese Begrenzung habe sich die Behandlung nicht gehalten. Der be-
handelnde Arzt habe die Wahrscheinlichkeit eines Erfolges nach sorgfäl-
tiger und individueller Prognose zwar zutreffend berechnet. Aber bereits
nach dieser Prognose sei zu erwarten gewesen, dass sich aus sieben be-
fruchteten Eizellen mindestens drei Embryonen entwickeln würden, von
denen  nicht  alle  der  Klägerin  transferiert  werden  können.  Damit  seien

die  Vorgaben  des  deutschen  Embryonenschutzgesetzes  nicht  eingehal-
ten worden. Die Einwände, dass das deutsche Gesetz in Österreich nicht
gelte und die überzähligen Embryonen nicht vernichtet, sondern konser-
viert wurden, ließ das Gericht nicht gelten.

Die Krankenkassen dürften sich an den Kosten nur beteiligen, wenn die
Form der Behandlung in Deutschland auch erlaubt ist. Schließlich sei es
der  Wille  des  Gesetzgebers  gewesen,  der  Entstehung  überzähliger  Em-
bryonen  entgegenzuwirken  und  das  grundgesetzlich  geschützte  Leben
in vitro erzeugter Embryonen zu schützen, so das SG München in seiner
Begründung.

Sozialgericht München, S 7 KR 242/21, nicht rechtskräftig
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Arbeit,
Ausbildung &
Soziales

Jobcenter muss keine Privatschule bezahlen

Das Jobcenter muss die Kosten für den Besuch einer Privatschule nicht
übernehmen. Denn der Bedarf an Schulbildung werde durch öffentliche
Regelschulen  ausreichend  gedeckt,  stellt  das  Landessozialgericht  (LSG)
Niedersachsen-Bremen heraus.

Ausgangspunkt  war  ein  Eilverfahren einer  selbstständigen Kampfsport-
lehrerin,  die  ergänzende  Grundsicherungsleistungen  bezieht.  Ihren  äl-
testen Sohn ließ sie auf einer Waldorfschule einschulen. Wegen psychi-
scher  Probleme  und  regelmäßiger  körperlicher  Auseinandersetzungen
wechselte  das  Kind  nach  einem Jahr  auf  eine  andere  Privatschule.  Das
dortige Schulgeld zahlte die Frau zunächst selbst. Im Jahr 2021 beantrag-
te sie die Übernahme beim Jobcenter, da sie wegen der Corona-Pande-
mie  ihre  selbstständige  Tätigkeit  aufgeben  musste  und  sich  das  Schul-
geld nicht mehr leisten konnte.

Das  Jobcenter  lehnte  die  Kostenübernahme  ab,  da  öffentliche  Regel-
schulen den Ausbildungsbedarf decken würden und eine Ausnahme nur
bei  schwerwiegenden  persönlichen  Gründen  möglich  sei.  Es  sei  nicht
nachvollziehbar, warum der Junge nicht gleich auf eine öffentliche Schu-
le gewechselt sei. Die Frau hielt einen weiteren Schulwechsel aus psychi-
schen Gründen jedoch für unzumutbar. Eine Anmeldung auf der Regel-
schule sei  absurd, da dort der Migranten- und Gewaltanteil  überdurch-
schnittlich hoch sei.

Das  LSG  hat  die  Rechtsauffassung  des  Jobcenters  bestätigt.  Das  Schul-
geld  sei  kein  unabweisbarer  Mehrbedarf.  Denn  durch  die  gesetzliche
Gewährleistung  der  Schulgeldfreiheit  an  öffentlichen  Regelschulen  ent-
stehe kein Bedarf im Rahmen des notwendigen Lebensunterhalts.

Es seien auch keine Umstände ersichtlich, die ausnahmsweise einen An-
spruch begründen könnten.  Die  Frau habe keine Gründe glaubhaft  ge-
macht,  aus denen ein Wechsel  auf  die  Regelschule unzumutbar  sei.  Zu
dem Argument des hohen Migranten- und Gewaltanteils habe sie keine
konkreten  Angaben  gemacht.  Ebenso  wenig  habe  sie  genaue  Gründe
dargelegt,  weshalb  ein  Schulwechsel  bei  ihrem  Sohn  zu  Depressionen
führe  und  seine  Entwicklung  gefährde.  Bloße  Vermutungen  reichten
nicht aus.

Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen, Beschluss vom 16.02.2022,
L 11 AS 479/21 B ER

Sozialrecht: Macht die Zunge nicht mit, muss die
Stadt Gebärdensprachenkurse zahlen

Leidet ein 4-jähriges Kind an einer Sprachentwicklungsstörung, so hat es
Anspruch auf Übernahme der Kosten für einen Gebärdensprachenkurs:
"Anspruchsberechtigt  können  auch  Menschen  sein,  deren  Sprachfähig-
keit  hinsichtlich  der  Wortfindung  oder  dem  Artikulationsvermögen  be-
einträchtigt ist", so das Hessische Landessozialgericht.

In  dem  konkreten  Fall  ging  es  um  ein  Mädchen,  dass  die  Zunge  nicht
ausreichend bewegen kann und deswegen -  ohne an einer  sprachrele-
vante Hörstörung zu leiden - "versteht" wie ein fünfjähriges Kind, jedoch
spricht wie ein zweieinhalbjähriges.

Die  Stadt  als  Träger  der  Leistungen  zur  Eingliederung  darf  die  Kosten-
übernahme nicht mit der Begründung verweigern, das Erlernen der Ge-
bärdensprache  sei  kontraproduktiv  und  überfordere  das  Kind.  Eine  lo-
gopädische Behandlung sowie eine Kindergartenintegrationsmaßnahme
und eine interdisziplinäre Frühförderung seien die besseren Methoden.

Dem  widersprach  das  Gericht.  Das  Mädchen  sei  wesentlich  in  seiner
Teilhabefähigkeit  eingeschränkt.  Die  Mundmuskulatur  stoße  an  Gren-
zen, und die psychische Belastung für das Kind müsse abgemildert wer-
den. Deswegen sei es "äußert wichtig", als weiteres Kommunikationsmit-
tel die Gebärdensprache zu erlernen.

Hessisches LSG, L 4 SO 218/21 B ER

Arbeitsplatzbewerberin bei Betriebsbesichtigung
gesetzlich unfallversichert

Eine  Arbeitsplatzbewerberin  steht  bei  der  Besichtigung  des  Unterneh-
mens  im  Rahmen  eines  eintägigen  unentgeltlichen  "Kennenlern-Prakti-
kums"  unter  dem  Schutz  der  gesetzlichen  Unfallversicherung.  Dies  hat
das Bundessozialgericht (BSG) entschieden.

Die arbeitsuchende Klägerin absolvierte bei einem Unternehmen ein un-
entgeltliches  eintägiges  "Kennenlern-Praktikum"  auf  der  Grundlage  ei-
ner  "Kennenlern-/Praktikums-Vereinbarung"  mit  diesem  Unternehmen.
Während dieses Praktikums fanden unter anderem Gespräche, eine Be-
triebsführung,  ein  fachlicher  Austausch  mit  der  IT-Abteilung  und  zum
Abschluss die Besichtigung eines Hochregallagers statt. Bei der Besichti-
gung des Hochregallagers stürzte die Klägerin und brach sich den rech-
ten Oberarm.

Anders als die beklagte Berufsgenossenschaft und die Vorinstanzen hat

16



Schaufenster Steuern 

das  BSG  festgestellt,  dass  die  Klägerin  einen  Arbeitsunfall  erlitten  hat.
Die Klägerin sei zum Zeitpunkt des Unfalls Teilnehmerin einer Unterneh-
mensbesichtigung  gewesen.  Teilnehmer  einer  Unternehmensbesichti-
gung  seien  nach  der  Satzung  der  beklagten  Berufsgenossenschaft  -  im
Unterschied zu Satzungen anderer Unfallversicherungsträger - unfallver-
sichert.

Das  eigene  -  unversicherte  -  Interesse  der  Klägerin  am  Kennenlernen
des  potenziellen  zukünftigen  Arbeitgebers  stehe  dem  Unfallversiche-
rungsschutz kraft  Satzung hier nicht entgegen,  meint das BSG. Die Sat-
zungsregelung der  Beklagten sei  nicht  auf  Personen beschränkt,  deren
Aufenthalt  im  Unternehmen  ausschließlich  der  Besichtigung  dient.  Un-
ternehmer sollten vielmehr umfassend von Haftungsrisiken befreit wer-
den,  die  durch  erhöhte  Gefahren  bei  Unternehmensbesuchen  entste-
hen können.

Bundessozialgericht, Entscheidung vom 31.03.2022, B 2 U 13/20 R

Zirkus in der Schule: Jobcenter muss nicht für
Teilnahme zahlen

Das Landessozialgericht (LSG) Berlin-Brandenburg hat entschieden, dass
eine Schülerin gegenüber dem Jobcenter keinen Anspruch auf Übernah-
me von Kosten hat, die ihr für die Teilnahme an einem auf dem Schulge-
lände durchgeführten Zirkusprojekt entstehen.

Die  siebenjährige  Grundschülerin  erhielt  gemeinsam  mit  ihrer  alleiner-
ziehenden Mutter Leistungen des Jobcenters. Im Rahmen ihres Schulun-
terrichts fand ein einwöchiges Zirkusprojekt statt, für das jeder Teilneh-
mende einen Beitrag von zehn Euro zu entrichten hatte. Veranstaltungs-
ort waren der Sportplatz der Schule und ein auf dem Schulgelände auf-
gebautes  Zirkuszelt.  Die  Schülerin  stellte  über  ihre  Schulleitung  einen
Antrag auf Kostenübernahme beim Jobcenter,  den dieses ablehnte. Bei
dem  auf  dem  Schulgelände  stattfindenden  Zirkusprojekt  handele  sich
nicht um einen Schulausflug, für den eine Kostenübernahme grundsätz-
lich in Betracht komme, sondern um eine rein schulische Veranstaltung.

Das  Sozialgericht  (SG)  Cottbus  hatte  der  Schülerin  Recht  gegeben.  Das
Zirkusprojekt  sei,  auch  wenn  es  auf  dem Schulgelände  selbst  durchge-
führt  werde,  seiner  Zielrichtung  nach  einem  Schulausflug  gleichzustel-
len. Wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Sache hatte das SG Cott-
bus die Berufung zugelassen.

Das  LSG  gab  nunmehr  dem  Jobcenter  Recht.  Bei  Hartz-IV-Leistungsbe-
ziehern  könnten  ausweislich  des  eindeutigen  Gesetzeswortlautes  nur
Schulausflüge  und  mehrtägige  Klassenfahrten  gesondert  als  Kosten

übernommen  werden.  Auf  dem  Schulgelände  selbst  stattfindende  Ver-
anstaltungen  würden  durch  den  Wortlaut  des  Gesetzes  indes  nicht  er-
fasst. Dies ergebe sich bereits aus der Gesetzesbegründung.

Zwar solle durch das Zirkusprojekt - ebenso wie bei Schulausflügen - ei-
ne  stärkere  Integration  bedürftiger  Kinder  und  Jugendlicher  in  die  Ge-
meinschaft  erreicht  und einem gesellschaftlichen Ausschluss entgegen-
gewirkt  werden.  Eintrittsgelder  und  Nutzungsentgelte  für  den  Besuch
von  Freizeit-,  Sport-  und  Kulturveranstaltungen  seien  jedoch  bereits  in
hinreichendem Umfang im Regelbedarf enthalten, den die Schülerin als
Hartz-IV-Leistungsbezieherin  in  pauschalierter  Form  monatlich  erhält.
Von  Härtefällen  abgesehen  bestehe  keine  Verpflichtung  des  Gesetzge-
bers, jeglichen mit dem Schulbesuch einhergehenden Bedarf durch Son-
derzahlungen  abzudecken.  Der  hier  anfallende  Beitrag  von  einmalig
zehn Euro könne aus dem Regelbedarf bestritten werden.

Das  Urteil,  das  im  Einverständnis  mit  den  Beteiligten  ohne  mündliche
Verhandlung im schriftlichen Verfahren erging, ist noch nicht rechtskräf-
tig.  Es kann von der Klägerin mit der Revision angefochten werden, die
das  LSG  wegen  der  grundsätzlichen  Bedeutung  der  Sache  zugelassen
hat.

Landessozialgericht  Berlin-Brandenburg,  Urteil  vom  05.04.2022,  L  3  AS
39/20
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Bauen &
Wohnen

Einheitlicher Ansatz zur Abrechnung bei der
Grundsteuer vorgeschlagen

Das BMF hat einen Regelungsvorschlag für die Abrechnung der Feststel-
lungserklärungen zur  neuen Grundsteuer  vorgelegt.  In  der  Steuerbera-
tervergütungsverordnung  (StBVV)  soll  es  künftig  eine  einheitliche
Rechtsgrundlage  geben,  die  unabhängig  vom  konkreten  Ländermodell
anwendbar  sein  soll.  Der  Deutsche  Steuerberaterverband  (DStV)  be-
grüßt diesen Vorschlag.

Der Entwurf  des Bundesministeriums der  Finanzen (BMF)  einer  Vierten
Verordnung  zur  Änderung  der  StBVV  sieht  vor,  mit  einem  neuen  §  24
Abs. 1 Nr. 11a StBVV eine spezielle Abrechnungsnorm für die Erstellung
von Feststellungserklärungen der Grundstückswerte im Zusammenhang
mit dem ab dem Jahr 2025 anzuwendenden Grundsteuerrecht zu schaf-
fen. Für alle Bundesländer, in denen nach dem Bewertungsgesetz oder
den  jeweiligen  Landesgesetzen  ein  Grundsteuerwert  festgestellt  wird,
soll  als  Gegenstandswert  der  Grundsteuerwert,  mindestens  jedoch  ein
Betrag von 25.000 Euro zugrunde gelegt  werden.  Für  Länder,  in  denen
abweichend vom Bundesmodell auf Grundlage der dortigen Grundsteu-
ergesetze kein entsprechender Grundsteuerwert vorliegt, soll künftig ein
entsprechender  fiktiver  Grundsteuerwert  für  die  Berechnung  der  Ge-
bühr ermittelt und zugrunde gelegt werden. Dazu soll der Grundsteuer-
messbetrag durch die jeweils geltende Grundsteuermesszahl nach § 15
Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a Grundsteuergesetz (GrStG) dividiert werden.

Der Deutsche Steuerberaterverband e.V.  (DStV)  hat sich angesichts des
engen  Zeitrahmens  für  die  Einreichung  der  Erklärungen  in  seiner  Stel-
lungnahme R  02/22  gegenüber  dem BMF für  eine  zeitnahe Umsetzung
der vorgeschlagenen Anpassung in der StBVV ausgesprochen.

DStV, Mitteilung vom 11.04.2022

Wiederholte unerlaubte Untervermietung rechtfertigt
fristlose Kündigung des Mietverhältnisses

Wenn  ein  Mieter  seine  Wohnung  immer  wieder  ohne  Erlaubnis  seines
Vermieters  an  Touristen  und  Mitbewohner  untervermietet,  rechtfertigt
dies seine fristlose Kündigung.  Dies hat das Amtsgericht (AG) München
klargestellt und einen Mieter dazu verurteilt, seine Wohnung zu räumen
und an die Klägerin herauszugeben.

Der  Beklagte  war  seit  2009  Mieter  einer  Dreizimmerwohnung  in  Mün-
chen. Die monatliche Miete betrug 800 Euro. Im Vertrag war unter ande-
rem  geregelt:  "Untervermietung  oder  sonstige  Gebrauchsüberlassung
der Mieträume oder Teilen davon an Dritte darf nur mit Einwilligung des

Vermieters erfolgen." Noch im Jahr 2009 genehmigte der Vermieter die
teilweise  Untervermietung  an  eine  Mitbewohnerin  zur  Gründung  einer
Wohngemeinschaft.

Im  Frühjahr  2020  stellte  die  Klägerin  fest,  dass  die  Wohnung  bezie-
hungsweise  Teile  davon  über  verschiedene  Internetplattformen  für  45
Euro pro Person und Nacht Touristen angeboten wurden. Einer solchen
gewerblichen  Nutzung  hatte  die  Klägerin  zu  keinem  Zeitpunkt  zuge-
stimmt. Sie mahnte den Mieter daraufhin schriftlich ab.

Trotzdem vermietete der Beklagte im Winter 2020 erneut zwei  Zimmer
an Mitbewohner,  ohne die  Vermieterin  zu  informieren oder  sich  deren
Erlaubnis einzuholen. Nachdem der Hausverwalter feststellte, dass sich
am  Klingelschild  mehrere  Namen  befanden,  kündigte  die  Vermieterin
den Mietvertrag fristlos.

Der  Beklagte  trug  vor,  er  habe  die  Wohnung  von  Beginn  an  unter  der
Voraussetzung  angemietet,  dass  die  dort  bereits  vorhandene  Wohnge-
meinschaft bestehen bleibe. Ihm stehe daher ein grundsätzliches Recht
auf Untervermietung zu,  ohne dass er  dies im Einzelfall  gegenüber der
Vermieterin begründen oder von dieser genehmigen lassen müsse. Eine
Vermietung  per  Internet  an  Touristen  habe  er  nicht  vorgenommen.  Er
habe  auf  den  Internetseiten  lediglich  ein  Nutzerkonto  erstellt,  um  auf
diesem Weg einen dauerhaften Mitbewohner zu finden.

Das  Gericht  schenkte  dem Beklagten keinen Glauben:  Dieser  habe ins-
besondere angegeben, dass er über die Seite lediglich einmal einen fes-
ten  Untermieter  gesucht  habe;  weder  stamme  der  Text  des  Angebots
von ihm noch könne er sich die dort  abgegebenen Bewertungen erklä-
ren.  Diese  Angaben  seien  aus  Sicht  des  Gerichtes  offenkundig  wahr-
heitswidrig.

Unstreitig  zeigten  die  Lichtbilder  des  Angebotes  die  streitgegenständli-
che  Wohnung.  Auch  sei  die  Adresse  der  streitgegenständlichen  Woh-
nung  angegeben.  Der  aus  der  Anlage  ersichtliche  Text,  mit  dem  die
Wohnung angeboten wurde, richte sich nicht an potenzielle dauerhafte
Untermieter,  sondern  an  Touristen  für  die  tageweise  Anmietung.  So
würden ausdrücklich die Nähe zu diversen Touristenattraktionen ange-
priesen wie  auch die  Sprachkenntnisse des Gastgebers  sowie die  Mög-
lichkeit gemeinsame Unternehmungen.

Das  AG  sei  darüber  hinaus  auch  davon  überzeugt,  dass  Vermietungen
an Touristen tatsächlich stattgefunden haben. Das Angebot der streitge-
genständlichen  Wohnung  sei  am  31.03.2020  mit  13  Kundenbewertun-
gen versehen gewesen.
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In dem bewussten Hinwegsetzen über den Willen und das Interesse der
Vermieterin sah das AG München eine erhebliche Rechtsverletzung, die
zur  fristlosen  Kündigung  berechtigte.  Es  führte  aus,  dass  "jedenfalls
durch  die  Abmahnung  vom  01.04.2020  wegen  unerlaubter  Gebrauchs-
überlassung  an  touristische  Gäste,  in  der  auch  noch  mal  ausdrücklich
auf das Verbot einer Untervermietung ohne vorherige Zustimmung der
Klägerin  hingewiesen  wurde,  [dem  Beklagten]  deutlich  vor  Augen  ge-
führt  [wurde],  dass  die  Klägerin  eine  Untervermietung  ohne  vorherige
Genehmigung nicht dulden wird".

Nichtsdestotrotz  habe der  Beklagte nicht  einmal  ein halbes Jahr  später
erneut  (diesmal  sogar  zwei)  Zimmer  seiner  Wohnung  untervermietet,
ohne die Klägerin hiervon zu informieren und zu versuchen, von ihr eine
Zustimmung zu erlangen. Der Beklagte habe im Rahmen seiner persönli-
chen Anhörung sogar angegeben, dass er die Klägerin von der Unterver-
mietung  nicht  unterrichtet  habe,  da  er  davon  ausgegangen  sei,  keine
Genehmigung zu erhalten. Er habe sich somit bewusst über den Willen
der Klägerin hinweggesetzt, statt mit dieser die Möglichkeit einer Geneh-
migung, gegebenenfalls  unter Anpassung der Miete zu verhandeln und
gegebenenfalls  den  Rechtsweg  zum  Erhalt  einer  Zustimmung  zu  bege-
hen.  Dieses  bewusste  Hinwegsetzen  über  den  Vermieterwillen  wiege
auch  besonders  schwer,  da  der  Beklagte  Zimmer  der  Wohnung  zuvor
ebenfalls  unter  völliger  Negierung  des  Willens  und  der  Interessen  der
Vermieterin an touristische Feriengäste vermietete beziehungsweise zu
vermieten versuchte.

Amtsgericht München, Urteil vom 13.10.2021, 417 C 7060/21, rechtskräf-
tig

Aufwandsentschädigung für die Aufnahme von
Flüchtlingen aus der Ukraine in der privaten
Wohnung führt steuerlich nicht zu Einkünften

Bund und Länder haben sich darauf verständigt, dass die Zahlung einer
Aufwandsentschädigung  für  die  Aufnahme  von  Geflüchteten  aus  der
Ukraine  in  der  privaten  Wohnung  nicht  zu  einkommensteuerlich  rele-
vanten Einkünften führt.

Voraussetzung ist jedoch, dass die Pauschale nach einer von der zustän-
digen Behörde vorgenommenen Kalkulation die  durchschnittlichen Un-
terbringungskosten nicht übersteigt.

"Ich  begrüße  den  Beschluss  der  Einkommensteuerreferatsleiterinnen
und Referatsleiter ausdrücklich,  denn wer privaten Wohnraum zur Ver-
fügung stellt, muss dafür auch verbrauchsabhängige Kosten, wie Strom,
Wasser,  Abwasser  und  Energiekosten  zahlen.  Eine  Aufwandspauschale

federt  diese  Kosten  ab.  Es  kommt  jetzt  darauf  an,  den  Geflüchteten
schnell  und  unkompliziert  zu  helfen.  Helfenden  dürfen  nicht  noch  zu-
sätzliche  Hürden  in  den  Weg  gestellt  werden",  sagt  Thüringens  Finanz-
ministerin Heike Taubert.

Der Beschluss gilt zunächst nur für das Jahr 2022.

In  Thüringen  bietet  unter  anderem  der  Landkreis  Saalfeld-Rudolstadt
seinen Bürgerinnen und Bürgern bereits eine Entschädigung für die Un-
terbringung ukrainischer Flüchtlinge in privaten Wohnungen an. "Ich ge-
he  davon  aus,  dass  eine  landesweite  Regelung  dazu  in  den  nächsten
Wochen abgestimmt  werden  wird",  so  Taubert.  Sie  stellt  sich  damit  an
die Seite  von Innenminister  Georg Maier,  der  eine solche Regelung be-
reits vorgeschlagen hatte.

Thüringer Finanzministerium, Medieninformation vom 7.4.2022
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Ehe, Familie
und Erben

Abfindungszahlung im Scheidungsfall muss nicht
Besteuerungstatbestand der freigebigen Zuwendung
auslösen

Regeln zukünftige Eheleute die Rechtsfolgen ihrer Eheschließung umfas-
send individuell und sehen sie für den Fall der Beendigung der Ehe Zah-
lungen  eines  Ehepartners  in  einer  bestimmten  Höhe  vor,  die  erst  zum
Zeitpunkt der Ehescheidung zu leisten sind ("Bedarfsabfindung"), so liegt
der Besteuerungstatbestand der freigebigen Zuwendung nicht vor.

Der  Steuer  unterliegt  als  Schenkung  jede  freigebige  Zuwendung  unter
Lebenden, soweit der Bedachte durch sie auf Kosten des Zuwendenden
bereichert wird. Laut BFH gilt jedoch dann etwas anderes, wenn die zu-
künftigen  Eheleute  die  Rechtsfolgen  ihrer  Eheschließung  -  abweichend
von den gesetzlichen Leitbildern - umfassend individuell  regeln und für
den Fall der Beendigung der Ehe (zum Beispiel durch Scheidung) Zahlun-
gen eines Ehepartners an den anderen in einer bestimmten Höhe vorse-
hen, die erst zu diesem Zeitpunkt zu leisten sind ("Bedarfsabfindung").

Im Fall  einer Bedarfsabfindung werde keine pauschale Abfindung ohne
Gegenleistung  erbracht.  Es  würden  lediglich  Rechte  und  Pflichten  der
künftigen  Ehegatten  durch  umfangreiche  Modifikation  denkbarer  ge-
setzlicher familienrechtlicher Ansprüche im Fall der Scheidung im Wege
einer  Pauschalierung  neu  austariert.  Wird  ein  derartiger  Vertrag  abge-
schlossen,  der  nach  Art  eines  Gesamtpakets  alle  Scheidungsfolgen  re-
gelt, könne dieses Paket nicht in Einzelleistungen aufgeteilt und eine der
Einzelleistungen der  Schenkungsbesteuerung unterworfen werden.  Da-
mit würde der Umstand verkannt, so der BFH, dass ein solcher Vertrag
einen  umfassenden  Ausgleich  aller  Interessengegensätze  anstrebt  und
insofern keine der Einzelleistungen ohne Gegenleistung ist. Wird die Ehe
dann tatsächlich, zum Beispiel durch Ehescheidung, beendet, erfolge die
Zahlung  des  vorab  vereinbarten  Betrages  in  Erfüllung  dieser  Vereinba-
rung.

Auf eine solche Vereinbarung sei auch § 7 Absatz 3 Erbschaftsteuer- und
Schenkungsteuergesetz  nicht  anwendbar.  Nach  dieser  Vorschrift  wür-
den Gegenleistungen, die nicht in Geld veranschlagt werden können, bei
der  Feststellung,  ob  eine  Bereicherung  vorliegt,  nicht  berücksichtigt.
Während  bei  Zahlung  einer  Pauschalabfindung  zu  Beginn  der  Ehe  ein
Zugewinnausgleichsanspruch  in  der  Zukunft  nur  "möglicherweise"  be-
steht,  die Zahlungsverpflichtung damit  ungewiss ist  und nicht bewertet
werden kann, sei bei der Bedarfsabfindung die Zahlung des Ausgleichs-
anspruchs  beziehungsweise  der  Abfindung  an  die  Beendigung  der  Ehe
geknüpft. Der Zahlungsanspruch sei damit aufschiebend bedingt und er-
wachse  erst  mit  Eintritt  der  betreffenden  Bedingung  zum  Vollrecht.  Al-
lein  der  Umstand,  dass  die  Eheleute  es  mittels  eines  solchen  Vertrags

vermeiden, die gegenseitigen Ansprüche auf diesen Zeitpunkt bewerten
zu müssen, bedeutet laut BFH nicht, dass diese Bewertung nicht grund-
sätzlich möglich wäre.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 01.09.2021, II R 40/19

Zusammenveranlagung: Rechtskraft des
Steuerbescheids in Bezug auf einen Ehegatten lässt
Klagebefugnis des anderen unberührt

Erhebt  im Fall  einer  Zusammenveranlagung nur  ein  Ehegatte  Klage ge-
gen  den  Einkommensteuerbescheid  und  wird  der  Bescheid  gegenüber
dem  anderen  Ehegatten  bestandskräftig,  kann  dem  klagenden  Ehegat-
ten nicht allein deswegen die Klagebefugnis und das allgemeine Rechts-
schutzbedürfnis  abgesprochen  werden,  weil  die  festgesetzte  Steuer
schon entrichtet ist  und ein Aufteilungsbescheid gemäß § 269 Absatz 2
Satz  2  Abgabenordnung  nicht  mehr  beantragt  werden  kann.  Dies  hat
der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden.

Der Kläger ist mit seiner Ehefrau zusammen zur Einkommensteuer ver-
anlagt.  Beide begehrten via Einspruch gegen mehrere Einkommensteu-
erbescheide eine Herabsetzung der vom Finanzamt bei der Besteuerung
zugrunde  gelegten  Einkünfte  aus  Kapitalvermögen  des  Klägers.  Nach-
dem die Einsprüche erfolglos geblieben waren, erhob (allein) der Kläger
Klage,  weil  es allein um die Besteuerung seiner Einkünfte gehe.  Das Fi-
nanzgericht (FG) erachtete die Klage als unzulässig.

Auf die Revision des Klägers hob der BFH das Urteil des FG auf und ver-
wies die Sache zurück. Die Klage sei zulässig.

Werden  Steuerpflichtige  zusammen  zur  Einkommensteuer  veranlagt,
seien  sie  Gesamtschuldner.  Schulden  mehrere  Steuerpflichtige  eine
Steuer  als  Gesamtschuldner,  könne  gegen  sie  ein  zusammengefasster
Steuerbescheid  erlassen  werden.  Ein  Zusammenveranlagungsbescheid
enthalte  jedoch  zwei  inhaltlich  und  verfahrensrechtlich  selbstständige,
nur der äußeren Form nach zusammengefasste Steuerverwaltungsakte,
die ein unterschiedliches verfahrensrechtliches Schicksal haben können,
betont der BFH.

So  sei  die  Einkommensteuerfestsetzung  gegenüber  der  Ehefrau  be-
standskräftig  geworden.  Dies  habe  indes  -  anders  als  das  FG  meine  -
nicht zur Folge, dass der Kläger in Bezug auf die ihm gegenüber ergan-
genen  Einkommensteuerfestsetzungen  nicht  mehr  klagebefugt  sei.  Ob
eine  Verletzung  eigener  Rechte  möglich  erscheint,  beurteile  sich  allein
nach der  gegenüber dem jeweiligen Ehegatten -  hier  also dem Kläger  -
festgesetzten Einkommensteuer, bei der es sich insoweit um einen ver-
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fahrensrechtlich selbstständigen Steuerverwaltungsakt handele.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 14.12.2021, VIII R 16/20

Verlangen einer Nachlassverzeichnis-Korrektur
beinhaltet nicht mittelbar Forderung des Pflichtteils

Setzen sich Eheleute in einem gemeinschaftlichen Testament gegensei-
tig zu Alleinerben und ihre Kinder zu Schlusserben des Längstlebenden
ein, wird häufig eine so genannte Pflichtteilsstrafklausel vereinbart. Da-
nach  verliert  ein  Schlusserbe  seinen  Erbanspruch  nach  dem  Längstle-
benden,  wenn  er  schon  nach  dem  Tod  des  Erstverstobenen  seinen
Pflichtteil  fordert.  Er  erhält  dann auch nach dem Tod des  Längstleben-
den nur seinen Pflichtteil.  Allerdings ist  eine solche Pflichtteilsstrafklau-
sel  nicht  bereits  dann  erfüllt  ist,  wenn  der  Schlusserbe  nach  dem  Tod
des Erstversterbenden eine Korrektur des ihm vorgelegten Nachlassver-
zeichnisses fordert. Dies hat das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt am
Main entschieden.

Die  Erblasserin  war  Witwe.  Aus  der  Ehe gingen vier  Kinder  hervor,  von
denen  eines  vorverstorben  war  und  seinerseits  zwei  Kinder  hinterließ.
Einige Jahre vor dem Tod des erstverstorbenen Ehemannes errichteten
die  Eheleute  ein  gemeinschaftliches  Testament,  in  dem sie  sich  gegen-
seitig  zu Alleinerben einsetzten und ihre Kinder,  ersatzweise deren Ab-
kömmlinge, zu Schlusserben des Längstlebenden beriefen. Für den Fall,
dass einer der Schlusserben nach dem Tod des Erstverstorbenen seinen
Pflichtteil  fordert,  bestimmten  die  Eheleute,  dass  er  dann  auch  nach
dem  Längstlebenden  nur  seinen  Pflichtteil  erhalten  solle  (so  genannte
Pflichtteilsstrafklausel).

Nach dem Tod des Ehemanns forderte die Beschwerdeführerin die Erb-
lasserin auf, ihr ein Nachlassverzeichnis vorzulegen und verlangte nach
dessen  Zusendung  eine  Nachbesserung  sowie  die  Vorlage  eines  Wert-
gutachtens betreffend einer in den Nachlass fallenden Immobilie. Zu ei-
ner  Auszahlung  oder  einer  gerichtlichen  Geltendmachung  des  Pflicht-
teils kam es nicht.

Als  auch  die  Erblasserin  gestorben  war,  beantragte  die  Antragstellerin
als  eine  der  Schlusserben  einen  gemeinschaftlichen  Erbschein  auf  der
Grundlage des gemeinschaftlichen Testaments der Eheleute. Sie berück-
sichtigte  dabei  allerdings  nicht  die  Beschwerdeführerin,  da  diese  ihren
Erbanteil  verwirkt  habe.  Das  Nachlassgericht  kündigte  mit  dem  ange-
fochtenen Beschluss den Erlass des beantragten Erbscheins an. Hierge-
gen  legte  die  Beschwerdeführerin  Beschwerde  mit  dem  Argument  ein,
sie  habe  nicht  ihren  Pflichtteil  nach  dem  Tod  des  Erstverstobenen  von
der nunmehrigen Erblasserin gefordert.

Das OLG gab ihr Recht. Die Pflichtteilsstrafklausel sei vorliegend nicht er-
füllt.  Auch  wenn  das  Einfordern  des  Nachlassverzeichnisses  und  die
hieran geübte Kritik zu einer Belastung der überlebenden Ehegattin ge-
führt habe, sei darin allein noch kein Fordern des Pflichtteils nach § 2303
Absatz 1 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) zu sehen, sondern zunächst nur
das  Verlangen  einer  Auskunft  über  den  Wert  des  Nachlasses  im  Sinne
von § 2314 Absatz 1 BGB. Auf eine solche Auskunft sei der Pflichtteilsbe-
rechtigte angewiesen, um eine für ihn sinnvolle Entscheidung treffen zu
können.  Eheleute,  die  bereits  den  überlebenden  Ehegatten  vor  einem
Auskunftsverlangen  der  Schlusserben  schützen  wollten,  müssten  dies
ihm Rahmen der testamentarischen Pflichtteilsstrafklausel deutlich zum
Ausdruck bringen.

Oberlandesgericht Frankfurt am Main, Beschluss vom 01.02.2022, 21 W
182/21, rechtskräftig
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Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik
darf vor Virenschutzsoftware von Kaspersky warnen

Das Bundesamt für  Sicherheit  in  der Informationstechnik (BSI)  darf  vor
Virenschutzsoftware der Firma Kaspersky warnen. Dies hat das Verwal-
tungsgericht  (VG)  Köln  entschieden  und  damit  den  Eilantrag  eines  in
Deutschland  ansässigen  Unternehmens  aus  der  Kaspersky-Gruppe  ab-
gelehnt.

Das  BSI  hatte  am  15.03.2022  eine  Warnung  veröffentlicht,  wonach  die
Zuverlässigkeit des russischen Herstellers Kaspersky durch die aktuellen
kriegerischen Aktivitäten Russlands in Frage gestellt sei, und empfohlen,
Virenschutzsoftware von Kaspersky durch alternative Produkte zu erset-
zen. Die Kaspersky Labs GmbH, die Virenschutzprodukte des russischen
Herstellers vertreibt, beantragte daraufhin am 21.03.2022 den Erlass ei-
ner einstweiligen Anordnung auf Unterlassung und Widerruf dieser War-
nung.  Zur  Begründung  führte  sie  aus,  dass  es  sich  um  eine  rein  politi-
sche  Entscheidung  ohne  Bezug  zur  technischen  Qualität  der  Viren-
schutzsoftware handle. Eine Sicherheitslücke im Sinne einer bekannt ge-
wordenen technischen Schwachstelle liege nicht vor.  Anhaltspunkte für
eine  Einflussnahme  staatlicher  Stellen  in  Russland  auf  Kaspersky  be-
stünden ebenfalls nicht. Zudem seien verschiedene Maßnahmen zur Er-
höhung der Datensicherheit und -transparenz ergriffen worden.

Dem ist das Gericht nicht gefolgt. Der Gesetzgeber habe den Begriff der
Sicherheitslücke,  die  das BSI  zu einer Warnung berechtige,  weit  formu-
liert. Virenschutzsoftware erfülle aufgrund der weitreichenden Berechti-
gungen zu Eingriffen in das jeweilige Computersystem grundsätzlich alle
Voraussetzungen für eine solche Sicherheitslücke. Dass ihr Einsatz den-
noch empfohlen werde, beruhe allein auf dem hohen Maß an Vertrauen
in die Zuverlässigkeit des Herstellers. Daher liege jedenfalls dann eine Si-
cherheitslücke  vor,  wenn  das  erforderliche  hohe  Maß  an  Vertrauen  in
den Hersteller nicht (mehr) gewährleistet sei.

Dies sei bei Kaspersky derzeit der Fall, so das VG. Das Unternehmen ha-
be seinen Hauptsitz in Moskau und beschäftige dort zahlreiche Mitarbei-
ter.  Angesichts  des  russischen  Angriffskriegs  auf  die  Ukraine,  der  auch
als "Cyberkrieg" geführt werde, sei nicht hinreichend sicher auszuschlie-
ßen,  dass  russische  Entwickler  aus  eigenem  Antrieb  oder  unter  dem
Druck anderer russischer Akteure die technischen Möglichkeiten der Vi-
renschutzsoftware für Cyberangriffe auch auf deutsche Ziele ausnutzen.
Ebenso  wenig  könne  davon  ausgegangen  werden,  dass  sich  staatliche
Akteure in Russland in rechtstaatlicher Weise an Gesetze halten werden,
nach  denen  Kaspersky  nicht  zur  Weitergabe  von  Informationen  ver-
pflichtet sei. Außerdem habe die massive Beschränkung der Pressefrei-
heit  in  Russland  im Zuge  des  Kriegs  mit  der  Ukraine  gezeigt,  dass  ent-

sprechende  Rechtsgrundlagen  schnell  geschaffen  werden  können.  Die
von  Kaspersky  angeführten  Sicherheitsmaßnahmen  böten  keinen  aus-
reichenden Schutz gegen eine staatliche Einflussnahme. Es könne nicht
ausgeschlossen werden, dass in Russland ansässige Programmierer auf
die in Rechenzentren in der Schweiz gespeicherten Daten europäischer
Nutzer  zugreifen  können.  Eine  permanente  Überwachung  des  Quell-
codes  und  von  Updates  erscheine  demgegenüber  wegen  der  Daten-
mengen,  der  Komplexität  der  Programmcodes  und  der  notwendigen
Häufigkeit von Updates praktisch unmöglich.

Gegen den Beschluss können die Beteiligten Beschwerde einlegen, über
die  das  Oberverwaltungsgericht  Nordrhein-Westfalen entscheiden wür-
de.

Verwaltungsgericht  Köln,  Beschluss  vom  01.04.2022,  1  L  466/22,  nicht
rechtskräftig

Mobilfunk-Roaming: Rat der EU billigt Verlängerung
ohne zusätzliche Kosten

Nach dem Europäischen Parlament hat auch der Rat am 04.04.2022 der
Verlängerung der Regelung für das Roaming zu Inlandspreisen bis 2032
zugestimmt. Somit werden die Bürger auch nach dem Ablauf der gelten-
den Roamingverordnung am 30.06.2022 ohne zusätzliche Kosten Anrufe
tätigen, SMS versenden und im Internet surfen können.

Mit der überarbeiteten Roamingverordnung würden die maximalen Vor-
leistungsentgelte angepasst, um sicherzustellen, dass die Bereitstellung
von  Endkunden-Roamingdiensten  zu  Inlandspreisen  eine  für  Betreiber
in der gesamten EU tragfähige Lösung ist, so der Rat.

Sie sorge für mehr Transparenz bei Diensten, für die zusätzliche Kosten
anfallen  können,  und  schützt  Kunden  vor  unerwartet  hohen  Rechnun-
gen, die sich aus dem unbeabsichtigten Roaming in nicht terrestrischen
Mobilfunknetzen auf Fähren oder in Flugzeugen ergeben können.

Die Regelung zur angemessenen Nutzung, mit der dauerhaftes Roaming
verhindert  werden soll,  werde beibehalten.  Die  Europäische  Kommissi-
on  könne  nach  einer  gründlichen  Marktanalyse  und  einer  angemesse-
nen Bewertung der möglichen Auswirkungen Änderungen vorschlagen.

Die überarbeitete Verordnung sieht laut Rat zudem Maßnahmen vor, die
ein gutes Kundenerlebnis in Bezug auf die Qualität der Dienste und den
Zugang zu Notdiensten, auch für Menschen mit besonderen Bedürfnis-
sen, gewährleisten sollen.
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Die Kommission werde die Situation weiter beobachten und gegebenen-
falls  einen  neuen  Legislativvorschlag  zur  Regulierung  der  maximalen
Vorleistungsentgelte und möglicherweise anderer Aspekte des Roaming-
markts vorlegen.

Nachdem der Rat den Standpunkt des Europäischen Parlaments nun ge-
billigt  hat,  sei  der  Rechtsakt  angenommen.  Nach  der  Unterzeichnung
durch die  Präsidentin  des Europäischen Parlaments  und den Präsiden-
ten des Rates werde er im Amtsblatt der Europäischen Union veröffent-
licht und trete am 01.07.2022 in Kraft.

Rat der Europäischen Union, PM vom 04.04.2022

E-Mail: Absender für Zugang voll beweispflichtig

Den Absender einer E-Mail  trifft  gemäß § 130 des Bürgerlichen Gesetz-
buches die volle Darlegungs- und Beweislast dafür, dass die E-Mail dem
Empfänger  zugegangen  ist.  Ihm  komme  keine  Beweiserleichterung  zu-
gute,  wenn er  nach dem Versenden keine Meldung über die Unzustell-
barkeit der E-Mail erhält, so das Landesarbeitsgericht (LAG) Köln.

Die  Parteien  stritten  um  die  Verpflichtung  des  Klägers,  ein  ihm  zur  Fi-
nanzierung  einer  Fortbildung  gewährtes  Darlehen  an  die  Beklagte  zu-
rückzuzahlen.  In dem Darlehensvertrag war geregelt,  dass die Beklagte
auf  die  Rückzahlung  des  Darlehens  verzichtet,  wenn  sie  aus  betriebli-
chen Gründen dem Kläger nicht innerhalb von fünf Jahren nach Beendi-
gung der Fortbildung die Übernahme in ein Arbeitsverhältnis anbietet.

Ob der Kläger eine E-Mail der Beklagten mit einem Beschäftigungsange-
bot als Anlage am letzten Tag der Frist erhalten hat, war streitig. Die Be-
klagte  verwies  auf  ihr  Postausgangs-  und  Posteingangskonto,  wonach
die  E-Mail  verschickt  worden  sei  und  sie  daraufhin  keine  Meldung  der
Unzustellbarkeit  bekommen  habe.  Laut  Kläger  ging  eine  solche  E-Mail
erst drei Tage später bei ihm ein.

In  dem  hieraufhin  vereinbarten  Arbeitsverhältnis  begann  die  Beklagte,
vom  Gehalt  des  Klägers  monatlich  jeweils  500  Euro  als  Darlehensrück-
zahlung einzubehalten.  Sie meinte,  dem Kläger sei  aufgrund der E-Mail
rechtzeitig  ein  Arbeitsplatz  angeboten  worden.  Die  Bedingung  für  den
Verzicht  auf  die  Rückzahlung  sei  nicht  eingetreten.  Sie  könne  sich  hin-
sichtlich des fristgerechten Zugangs der E-Mail  auf den Beweis des ers-
ten Anscheins berufen.

Das Arbeitsgericht hat der Lohnzahlungsklage stattgegeben. Die hierge-
gen  eingelegte  Berufung  der  Beklagten  hat  das  LAG  zurückgewiesen.
Der  Zugang  einer  E-Mail  sei  vom  Versender  darzulegen  und  zu  bewei-

sen.  Die  Absendung  der  E-Mail  begründe  keinen  Anscheinsbeweis  für
den Zugang beim Empfänger. Ob nach dem Versenden einer E-Mail die
Nachricht auf dem Empfängerserver eingeht, sei nicht gewiss.

Wie auch bei einfacher Post sei es technisch möglich, dass die Nachricht
nicht ankommt. Dieses Risiko könne nicht dem Empfänger aufgebürdet
werden.  Denn  der  Versender  wähle  die  Art  der  Übermittlung  der  Wil-
lenserklärung  und  trage  damit  das  Risiko,  dass  die  Nachricht  nicht  an-
kommt.  Um  sicherzustellen,  dass  eine  E-Mail  den  Adressaten  erreicht
hat,  habe  der  Versender  über  die  Optionsverwaltung  eines  E-Mail-Pro-
gramms die Möglichkeit, eine Lesebestätigung anzufordern.

Landesarbeitsgericht Köln, Urteil vom 11.01.2022, 4 Sa 315/21
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Gewerbegebiet: Zwischenlager für radioaktive Abfälle
ist unzulässig

Ein  Zwischenlager  für  radioaktive  Abfälle  aus  kerntechnischen  Anlagen
ist  in  einem  Gewerbegebiet  bauplanungsrechtlich  unzulässig.  Dies  hat
das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) entschieden.

Die  Klägerin  begehrt  eine  Baugenehmigung  für  die  Nutzungsänderung
eines  Lagergebäudes  in  ein  Zwischenlager  für  radioaktive  Abfälle  aus
kerntechnischen Anlagen, die für eine spätere Verbringung in ein Endla-
ger  konditioniert  sind.  Das  Vorhabengrundstück  liegt  im  Geltungsbe-
reich eines Bebauungsplans, der ein Gewerbegebiet festsetzt.  Der Bau-
antrag  wurde  abgelehnt.  Das  Verwaltungsgericht  verpflichtete  die  Be-
klagte zur Erteilung der Genehmigung. Der Verwaltungsgerichtshof hob
das Urteil  auf  und wies die Klage ab.  Das Vorhaben sei  im Gewerbege-
biet bauplanungsrechtlich unzulässig.

Das  BVerwG  hat  die  Revision  der  Klägerin  zurückgewiesen.  Ein  Zwi-
schenlager  für  radioaktive  Abfälle  aus  kerntechnischen  Anlagen  sei  im
Gewerbegebiet  unzulässig.  Es  überschreite  bei  typisierender  Betrach-
tung wegen des Gefahrenpotentials der radioaktiven Abfälle den im Ge-
werbegebiet zulässigen Störgrad der nicht erheblichen Belästigung. Die
radioaktiven  Abfälle  unterlägen  speziellen  Vorschriften  des  Atom-  und
Strahlenschutzrechts,  mit  denen  den  Gefahren  durch  ionisierende
Strahlung begegnet werden soll. Das Gefahrenpotential der radioaktiven
Abfälle habe auch Bedeutung für die Standortentscheidung. Dies könne
der  Wertung  des  §  35  Absatz  1  Nr.  7  Baugesetzbuch  entnommen wer-
den,  der  auch dem Strahlenminimierungsgebot  Rechnung trägt.  Dieser
zentrale  Grundsatz  des  Strahlenschutzes  stehe  der  Ansiedlung  eines
Zwischenlagers  für  radioaktive  Abfälle  in  einem  Gewerbegebiet  entge-
gen.

Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 25.01.2022, BVerwG 4 C 2.20

Lebensmittelrechtliche Verstöße: Veröffentlichung
auf Internetplattform rechtmäßig

Die Entscheidung des Kreises Düren, lebensmittelrechtliche Verstöße ei-
nes  Dürener  Lebensmittelmarktes  auf  der  Internetplattform
www.lebensmitteltransparenz.nrw.de  zu  veröffentlichen,  ist  rechtlich
nicht  zu  beanstanden.  Dies  hebt  das  Verwaltungsgericht  (VG)  Aachen
hervor.

Im  Jahr  2021  war  eine  schwangere  Kundin  des  Lebensmittelmarkts
schwer erkrankt und hatte in der Folge ihre Zwillinge verloren, nachdem
sie Hähnchenfleisch aus dem Supermarkt gegessen hatte. Wie sich her-

ausstellte, war das Hähnchenfleisch mit Bakterien verunreinigt. Bei einer
amtlichen Kontrolle durch den Kreis im August 2021 wurden daraufhin
massive Verstöße gegen lebensmittelrechtliche Vorschriften festgestellt.

Der Kreis beabsichtigt nunmehr, die bei der Kontrolle festgestellten hy-
gienischen Mängel im Betrieb des Antragstellers auf der für diese Zwe-
cke geschaffenen Internetplattform für einen Zeitraum von sechs Mona-
ten zu veröffentlichen. Er stützt sich insoweit auf eine lebensmittelrecht-
liche Vorschrift,  nach der die zuständige Behörde die Öffentlichkeit  un-
verzüglich  unter  Nennung der  Bezeichnung des  Lebensmittels  und des
Unternehmens  informiert,  wenn  der  durch  Tatsachen  hinreichend  be-
gründete Verdacht besteht, dass gegen lebensmittelrechtliche Vorschrif-
ten in nicht nur unerheblichem Ausmaß oder wiederholt verstoßen wor-
den ist.  Gegen die  ihm gegenüber  angekündigte  Veröffentlichung wen-
det  sich der Antragsteller  mit  seinem Eilantrag.  Er  trägt  vor,  die  festge-
stellten Mängel seien zwischenzeitlich beseitigt worden.

Das  VG  Aachen  hat  den  Eilantrag  abgelehnt.  Nach  dem  Ergebnis  der
amtlichen  Kontrolle  liege  der  hinreichend  begründete  Verdacht  eines
Verstoßes  gegen  lebensmittelrechtliche  Vorschriften  unzweifelhaft  vor.
Im Betrieb des Antragstellers seien massive Hygienemängel  festgestellt
worden.  Außerdem  sei  ein  Lebensmittel  in  Verkehr  gebracht  worden,
das für den Verzehr durch Menschen ungeeignet gewesen sei. Dies habe
der  Antragsteller  nicht  entkräften  können.  Bei  dieser  Sachlage  sei  der
Kreis zur Veröffentlichung verpflichtet.

Dem stehe der Umstand, dass die Mängel zwischenzeitlich beseitigt wor-
den  seien,  nicht  entgegen.  Hierauf  werde  in  der  Veröffentlichung  aus-
drücklich  hingewiesen.  Dass  die  Veröffentlichung  erst  jetzt  erfolge,  sei
schließlich  unschädlich.  Insbesondere  könne eine  schuldhafte  Verzöge-
rung durch den Kreis nicht festgestellt werden. Er habe den Betrieb viel-
mehr in der Folgezeit wiederholt kontrolliert und weitere Proben analy-
sieren  lassen.  Diese  Überprüfungen  hätten  in  eine  Strafanzeige  gegen
den Antragsteller gemündet sowie in den Erlass einer lebensmittelrecht-
lichen Ordnungsverfügung. Mit dieser sei dem Antragsteller aufgegeben
worden,  Frischfleisch  in  seinem  Betrieb  nur  unter  bestimmten,  im  Ein-
zelnen  konkret  aufgeführten  Bedingungen  herzustellen,  zu  behandeln
und  in  Verkehr  zu  bringen.  Außerdem  habe  er  zu  der  beabsichtigten
Veröffentlichung zunächst angehört werden müssen.

Gegen den Beschluss kann der Antragsteller Beschwerde einlegen, über
die das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen entscheidet.

Verwaltungsgericht Aachen, Beschluss vom 24.02.2022, 7 L 21/22, nicht
rechtskräftig
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Besteuerung von Alkohol: EU-Kommission bittet um
Rückmeldung zu Mindeststeuersätzen

Die Europäische Kommission überprüft die EU-weit harmonisierten Min-
deststeuersätze für Alkohol und alkoholische Getränke und startete da-
zu am 12.04.2022 zwei Befragungen. Zum einen bittet sie um Rückmel-
dungen von Akteuren, die tagtäglich mit den geltenden Vorschriften ar-
beiten, also Unternehmen, Steuer- und Gesundheitsbehörden sowie Ex-
perten, Nichtregierungsorganisationen und Berufsverbände. Zum ande-
ren können sich Bürgerinnen und Bürger an einer öffentlichen Konsulta-
tion beteiligen. Bis zum 4. Juli können Beiträge eingesandt werden.

Die geltenden Vorschriften in diesem Bereich, auf die sich alle EU-Staa-
ten gemeinsam geeinigt hatten, legen Mindestsätze für alkoholische Er-
zeugnisse  fest.  Sie  unterstützen  das  Funktionieren  des  europäischen
Binnenmarktes,  indem  sie  Wettbewerbsverzerrungen  vermeiden.  Dar-
über hinaus bieten sie einen zusätzlichen Nutzen für andere EU-Prioritä-
ten wie die Bekämpfung des Steuerbetrugs und die öffentliche Gesund-
heit.  Die  derzeitigen  Vorschriften  wurden  jedoch  seit  1992  nicht  mehr
aktualisiert  und  haben  weder  mit  der  Inflation  noch  mit  der  Marktent-
wicklung, den Verbrauchsmustern oder den wachsenden Bedenken hin-
sichtlich der öffentlichen Gesundheit Schritt gehalten.

Deshalb  werden  die  Ergebnisse  der  beiden  am  12.04.2022  gestarteten
Befragungen  in  eine  umfassendere  Bewertung  der  Vorschriften  einflie-
ßen. Sie soll  den Weg ebnen für eine Überarbeitung und Verbesserung
der geltenden Rechtsvorschriften.

EU-Kommission, Pressemitteilung vom 12.04.2022

Kommission zur Reform des Wahlrechts und zur
Modernisierung der Parlamentsarbeit

Die Konstituierung der Kommission zur Reform des Wahlrechts und zur
Modernisierung  der  Parlamentsarbeit  wird  von  Bundestagspräsidentin
Bärbel Bas am Donnerstag, 7. April 2022 vorgenommen.

Der Deutsche Bundestag hat die Kommission am 16. März 2022 auf An-
trag  der  Fraktionen  SPD,  BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN  und  FDP  (BT-Drs.
20/1023)  eingesetzt.  Sie  hat  den  Auftrag,  sich  auf  der  Grundlage  der
Prinzipien  der  personalisierten  Verhältniswahl  mit  Vorschlägen  zur  ef-
fektiven Verkleinerung des Bundestages in Richtung der gesetzlichen Re-
gelgröße zu befassen und Empfehlungen hierzu zu erarbeiten, um nach-
haltig das Anwachsen des Bundestages zu verhindern. Weitere Schwer-
punkte  der  Arbeit  sind  die  gleichberechtigte  Repräsentanz  von  Frauen
und Männern im Bundestag sowie die Modernisierung der Parlaments-

arbeit.  Außerdem  soll  sich  die  Kommission  mit  weiteren  gesellschaftli-
chen Reformdebatten,  wie  etwa der  Absenkung des  aktiven Wahlalters
auf 16 Jahre oder der Dauer der Legislaturperiode befassen.

Die 26 Mitglieder der Kommission setzen sich aus dreizehn Abgeordne-
ten  und  einer  gleichen  Anzahl  von  Sachverständigen  zusammen.  Die
Kommission soll dem Deutschen Bundestag bis zum 31. August 2022 ei-
nen  Zwischenbericht  mit  den  Empfehlungen  zur  effektiven  Verkleine-
rung  des  Bundestages  und spätestens  bis  zum 30.  Juni  2023  ihren  Ab-
schlussbericht vorlegen.

Deutscher Bundestag, Mitteilung vom 4.4.2022
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Unfall mit nicht verkehrssicherem Mietwagen:
Mietwagenunternehmen muss Schmerzensgeld
zahlen

Die  verschuldensunabhängige  Garantiehaftung  des  Vermieters  für  an-
fängliche  Mängel  der  Mietsache  kann  für  die  Verletzung  von  Kardinal-
pflichten  nicht  durch  Allgemeine  Geschäftsbedingungen  (AGB)  ausge-
schlossen werden.  Zu diesen Kardinalpflichten gehört  laut  Oberlandes-
gericht  (OLG)  Frankfurt  am  Main  beim  Mietwagenvertrag  die  Überlas-
sung  eines  Kfz,  dessen  technischer  Zustand  das  sichere  Fahren  insbe-
sondere durch funktionsfähige Lenkung und Bremsen gewährleistet.

Die Beklagte betrieb eine gewerbliche Autovermietung. Als gewerbliche
Stammkundin  mietete  die  Klägerin  dort  für  eine  Woche  ein  Fahrzeug,
das sie für eine Fahrt von Frankfurt nach Berlin und zurück nutzte. Nach
den Mietvertragsbedingungen haftete die Beklagte für Schäden aus der
Verletzung des Lebens, des Körpers und der Gesundheit der Mieter nur
bei grobem Verschulden oder fahrlässigen Pflichtverletzungen.

Auf dem Hinweg nach Berlin informierte die Klägerin die Beklagte, dass
sie Probleme habe, in den zweiten Gang zu schalten. Auf der Rückfahrt
geriet das Fahrzeug - während die Klägerin versuchte, die geöffnete Sei-
tenscheibe hochzukurbeln und hierzu ihre linke Hand vom Steuer nahm
- plötzlich ins Schleudern. Gegenlenken war nicht möglich. Das Fahrzeug
schleuderte  weiter,  schaukelte  sich  auf,  kippte  nach  links  und  rutschte
über die linke Seite über den Fahrbahnrand hinaus in eine Grünfläche.
Beim  Umkippen  des  Mietfahrzeugs  geriet  der  linke  Arm  der  Klägerin
durch das Fenster und wurde abgetrennt.  Die Klägerin erlitt  durch den
Unfall  schwerste  Verletzungen.  Eine  Replantation  des  Armes  war  nicht
möglich.

Die  Klägerin  begehrt  von  der  Beklagten  Schmerzensgeld  in  Höhe  von
120.000  Euro,  eine  Schmerzensgeldrente  und  die  Feststellung  der  Ein-
standspflicht  für  zukünftige  Schäden  wegen  des  Verkehrsunfalls.  Das
Landgericht hat die Klage abgewiesen.

Die  hiergegen  gerichtete  Berufung  der  Klägerin  hatte  beim  OLG  über-
wiegend Erfolg. Die Klägerin könne Schadenersatz verlangen, da das ge-
mietete Fahrzeug mangelhaft gewesen sei, stellte das OLG fest. Im Kar-
dangelenk  der  unteren  Lenksäule  sei  ein  Lager  bereits  bei  Fertigung
nicht  richtig  verbaut  worden.  Gemäß  den  Ausführungen  des  Sachver-
ständigen  sei  damit  das  Fahrzeug  von  Anfang  an  "prinzipiell  nicht  ver-
kehrssicher" gewesen.  Das Kreuzgelenk habe sich während der gesam-
ten Laufleistung aus der Lageraufnahme herausgearbeitet und sei dann
plötzlich während der Fahrt der Klägerin herausgesprungen.

Für diesen von der Beklagten nicht verschuldeten Mangel des Fahrzeugs
hafte die Beklagte, führte das OLG weiter aus. Der Unfall sei durch den
Mangel  verursacht  worden.  Die  Beklagte  könne sich  hier  nicht  auf  den
vereinbarten  Haftungsausschluss  für  unverschuldete  Schäden  berufen.
Kraft Gesetzes (§ 536 a Absatz 1 Bürgerliches Gesetzbuch) hafte der Ver-
mieter  auch  für  unverschuldete  Mängel  der  Mietsache,  soweit  sie  be-
reits bei Vertragsschluss bestanden.

Diese verschuldensunabhängige gesetzliche Haftung könne zwar grund-
sätzlich  durch  AGB  ausgeschlossen  werden.  Dies  gilt  laut  OLG  aber
nicht,  wenn  sich  der  Haftungsausschluss  auf  Schäden  im  Zusammen-
hang  mit  der  Verletzung  einer  so  genannten  Kardinalpflicht,  also  einer
wesentlichen Pflicht, des Vermieters bezieht. Zu diesen Kardinalpflichten
gehöre es, ein verkehrssicheres Fahrzeug zu vermieten, bei dem insbe-
sondere Lenkung und Bremsen funktionsfähig seien. Der Mieter würde
unangemessen  entgegen  Treu  und  Glauben  benachteiligt,  wenn  die
Klausel auch Schäden aus der Verletzung derartiger im Gegenseitigkeits-
verhältnis stehenden Hauptleistungspflichten des Vermieters umfassen
würde.

Den typischen Vertragszweck prägende Pflichten dürften nicht durch ei-
nen Haftungsausschluss ausgehöhlt werden. Das Fahren im Straßenver-
kehr mit hoher Geschwindigkeit begründe stets eine latente erhebliche
Gefahr  für  Leib  und Leben der  Insassen.  Ein  Mieter  müsse  sich  darauf
verlassen  können,  dass  das  ihm  anvertraute  Fahrzeug  verkehrstüchtig
und frei von solchen Mängeln sei, die eine erhebliche Gefahr für ihn be-
gründen  könnten.  Der  Klägerin  stehe  unter  Berücksichtigung  der  hier
vorliegenden  prägenden  Einzelfallumstände  ein  Schmerzensgeld  von
90.000 Euro sowie eine monatliche Schmerzensgeldrente von 160 Euro
zu.

Die  Entscheidung  ist  nicht  rechtskräftig.  Mit  der  Nichtzulassungsbe-
schwerde kann die Beklagte die Zulassung der Revision beim Bundesge-
richtshof beantragen.

Oberlandesgericht Frankfurt am Main, Urteil vom 30.12.2021, 2 U 28/21,
nicht rechtskräftig

Trunkenheitsfahrt mit E-Scooter führt regelmäßig zu
Fahrverbot

Die Anordnung eines bußgeldrechtlichen Fahrverbots kann auch bei ei-
ner  Trunkenheitsfahrt  mit  einem  E-Scooter  rechtmäßig  sein.  Dies  hat
das  Oberlandesgericht  (OLG)  Zweibrücken  entschieden,  allerdings
gleichzeitig  angemerkt,  dass  die  konkreten  Umstände  der  jeweiligen
Fahrt bestimmend blieben.
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Nach  den  Feststellungen  des  Bußgeldrichters  führte  der  Betroffene
abends im Stadtgebiet von Kaiserslautern einen E-Scooter. Anlässlich ei-
ner  polizeilichen  Kontrolle  wurde  festgestellt,  dass  der  Betroffene  auf-
grund  vorangegangenen  Betäubungsmittelkonsums  verschiedene  Kon-
zentrationen  unterschiedlicher  Betäubungsmittel  im  Blut  aufwies.  Wei-
ter hätte der Betroffene nach den Feststellungen des Amtsgerichts (AG)
die  relevante  Kokain-Konzentration,  die  zu  einer  konkreten  Beeinflus-
sung  geführt  hat,  erkennen  und  die  Fahrt  unter  Betäubungsmittelein-
fluss vermeiden können.

Das AG Kaiserslautern hat den Betroffenen deshalb wegen einer fahrläs-
sig  begangenen  Ordnungswidrigkeit  des  Führens  eines  Kraftfahrzeugs
unter der Wirkung des berauschenden Mittels Kokain (190 ng/mL) zu ei-
ner Geldbuße in Höhe von 500 Euro verurteilt und ein Fahrverbot von ei-
nem Monat verhängt.

Die  Rechtsbeschwerde  des  Betroffenen  hat  beanstandet,  dass  das  AG
ein Fahrverbot verhängt hat und dies damit begründet,  dass beim Ver-
wenden  eines  E-Scooters  nicht  regelmäßig  ein  Fahrverbot  anzuordnen
sei.

Das  OLG  Zweibrücken  hat  die  Rechtsbeschwerde  des  Betroffenen  als
unbegründet  verworfen.  Das Regelfahrverbot  könne nicht  allein  wegen
der Art  des geführten Kraftfahrzeugs (hier:  E-Scooter)  entfallen.  Für die
Beurteilung der  abstrakten Gefährlichkeit  der  Trunkenheitsfahrt  mit  ei-
nem  E-Scooter  für  die  Sicherheit  des  Straßenverkehrs  sei  weniger  die
geringere  Masse und Geschwindigkeit  des  E-Scooters  von ausschlagge-
bender  Bedeutung  als  die  Wahrscheinlichkeit,  andere  Verkehrsteilneh-
mer mit einer unsicheren oder nicht berechenbaren Fahrweise mit wei-
teren möglichen Folgewirkungen zu beeinflussen.

Auch  einem  E-Scooter  komme  durch  die  Fahrzeugmasse  und  die  er-
reichbare Höchstgeschwindigkeit ein erhebliches Gefährdungs- und Ver-
letzungspotential  für  Dritte  zu.  Dieses  werde  noch  dadurch  verstärkt,
dass  beim  E-Scooter  eine  Geschwindigkeitsbeschleunigung  erheblich
leichter falle als mit einem konventionellen Fahrrad. Diese Geschwindig-
keit  müsse  von  dem  Fahrzeugführer  auch  beherrscht  werden  können.
Gleichgewichtsbeeinträchtigungen  und  plötzliche  Lenkbewegungen
könnten angesichts der regelmäßig stehenden Fahrposition und kleine-
ren Radumfangs deutlich größere Auswirkungen auf die Fahrweise und
dadurch  hervorgerufene  kritische  Verkehrssituationen  für  andere  Ver-
kehrsteilnehmer  bedingen.  Bei  einem  alkoholisierten  oder  unter  Dro-
geneinfluss  agierenden  Verkehrsteilnehmer  würde  diese  Gefahrenlage
verstärkt, da dieser den Anforderungen an die im Straßenverkehr gefor-
derten Handlungsweisen nicht mehr genügen könne.

Pfälzisches Oberlandesgericht  Zweibrücken,  Beschluss vom 29.06.2021,
1 Owi 2 SsBs 40/21
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Private Pflegepflichtversicherung: Ohne nahtlose
Anschlussversicherung kein wirksamer Widerruf

Der  Abschluss  eines  privaten  Pflegepflichtversicherungsvertrags  kann
nur wirksam widerrufen werden, wenn eine nahtlose Anschlussversiche-
rung  nachgewiesen  wird.  Dies  stellt  das  Landessozialgericht  (LSG)  Ba-
den-Württemberg klar.

Die 1957 geborene Beklagte beantragte im Februar 2009 bei der Kläge-
rin,  einem  privatrechtlichen  Versicherungsunternehmen,  neben  einer
privaten  Krankenversicherung  auch  den  Abschluss  eines  Vertrags  über
eine private Pflegepflichtversicherung (PV) mit monatlicher Beitragszah-
lung für sich und ihre 1992 geborene Tochter mit  Versicherungsbeginn
März 2009. Die PV-Beiträge zahlte die Beklagte nur bis Oktober 2014, für
November 2014 nur teilweise sowie von Dezember 2014 bis Januar 2018
gar nicht.

Im  September  2018  widerrief  die  Beklagte  unter  Angabe  der  Versiche-
rungsscheinnummer  und  beider  versicherter  Personen  die  "o.g.  Kran-
kenversicherung"  und  machte  Schadenersatz  bezüglich  entstandener
und  von  der  Klägerin  nicht  übernommener  Krankheitskosten  in  Höhe
von 11.000 Euro zzgl.  Zinsen, Anwalts-  und Gerichtskosten geltend. Zur
Begründung  gab  sie  an,  das  Vertragsdatum  sei  nicht  korrekt.  Verbrau-
cherinformationen,  Allgemeine  Geschäftsbedingungen  und  Widerrufs-
belehrung  seien  nicht  übergeben  worden.  Auf  dem  nachträglich  zuge-
sandten Beratungsprotokoll finde sich eine gefälschte Unterschrift.

Auf  Antrag  der  Klägerin  vom  Juli  2017  erließ  das  Amtsgericht  einen
Mahnbescheid über eine Gesamtforderung von rund 1.800 Euro (Beiträ-
ge  zur  PV  für  November  2014  bis  Juni  2017  zzgl.  Zinsen,  Gerichts-,
Rechtsanwalts-  und  Mahnkosten).  Im  anschließenden  Klageverfahren
verurteilte das Sozialgericht Heilbronn die Beklagte, an die Klägerin rund
1.800  Euro  zzgl.  Zinsen,  Mahn-  und  Rechtsanwaltskosten  in  Höhe  von
circa 200 Euro zu zahlen:  Die Klägerin habe aus dem Pflegepflichtversi-
cherungsvertrag  Ansprüche  auf  Beitragszahlung  in  geltend  gemachter
Höhe.  Der  Vortrag  der  Beklagten  hinsichtlich  der  gefälschten  Unter-
schrift  erscheine  abwegig,  zumal  diese  ihre  Beiträge  bis  Oktober  2014
entrichtet  habe.  Zudem  entspreche  die  Unterschrift  auf  dem  Vertrag
derjenigen  der  Beklagten  in  ihren  Schriftsätzen.  Eine  wirksame  Kündi-
gung  liege  nicht  vor.  Zinsen,  Mahn-  und Rechtsanwaltskosten  seien  als
Verzugsschaden geschuldet.

Das LSG Baden-Württemberg hat die Berufung der Beklagten zurückge-
wiesen.  Die  Beklagte  habe  den  privaten  Pflegepflichtversicherungsver-
trag  nicht  wirksam  im  September  2018  widerrufen.  Zwar  beginne  die
zweiwöchige Widerrufsfrist nach § 8 Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 Versiche-

rungsvertragsgesetz  (VVG)  erst  zu  dem  Zeitpunkt,  zu  dem  die  dort  ge-
nannten  Unterlagen  dem  Versicherungsnehmer  in  Textform  zugegan-
gen  sind.  Der  Wirksamkeit  dieses  Widerrufs  stehe  aber  der  fehlende
Nachweis einer Anschlussversicherung entgegen. Die Regelung im Sozi-
algesetzbuch  (hier  §  23  Absatz  2  Satz  4  SGB  XI),  wonach  bei  Versiche-
rungspflicht eine Kündigung des Vertrages erst wirksam wird, wenn der
Versicherungsnehmer nachweist, dass die versicherte Person bei einem
neuen Versicherer ohne Unterbrechung versichert ist, sei auf den Wider-
ruf einer PV analog anzuwenden. Mit dieser Regelung solle ein lückenlo-
ser Versicherungsschutz im Falle der Eigenkündigung gewährleistet wer-
den.

Die Bedeutung, die der Gesetzgeber der Begründung und Aufrechterhal-
tung eines  solchen Versicherungsschutzes  im Umfange der  PV beimes-
se,  werde  dadurch  unterstrichen,  dass  der  schuldhafte  Verstoß  gegen
die  Verpflichtung zum Abschluss  oder  zur  Aufrechterhaltung des priva-
ten Pflegeversicherungsvertrages bußgeldbehaftet sei.  Auf der anderen
Seite  schließe §  110 Absatz  3  SGB XI  bei  privaten Pflegepflichtversiche-
rungen  alle  Rücktritts-  und  Kündigungsrechte  der  Versicherungsunter-
nehmen aus, solange eine Pflicht zum Vertragsabschluss bestehe. Dabei
habe  der  Gesetzgeber  offenbar  übersehen,  dass  das  Ziel,  einen  versi-
cherungslosen  Zustand  zu  vermeiden,  durch  eine  einschränkungslose
Widerrufsmöglichkeit zunichte gemacht würde.

Denn wäre der Widerruf nach § 8 VVG, insbesondere derjenige, der nach
fehlerhafter  oder  fehlender  Belehrung  gegebenenfalls  noch Jahre  nach
Vertragsschluss  vorgenommen  werden  könnte,  nicht  an  die  weiteren
Voraussetzungen des § 23 Absatz 2 Satz 4 SGB XI geknüpft, könnte sich
der Versicherungspflichtige durch bloße Ausübung des Widerrufsrechts
der  Versicherungspflicht  entziehen.  Das  Erfordernis  eines  Nachweises
nahtlosen Versicherungsschutzes sei daher auf den Widerruf eines Pfle-
gepflichtversicherungsvertrages analog anzuwenden.  Eine anderweitige
Versicherung habe die Beklagte hier aber zu keinem Zeitpunkt nachge-
wiesen und auch nicht  behauptet,  einen anderen Pflegepflichtversiche-
rungsvertrag abgeschlossen zu haben.

Landessozialgericht  Baden-Württemberg,  Urteil  vom  10.12.2021,  L  4  P
180/19

SCHUFA-Negativeintrag nach Tilgung zugrunde
liegender Forderung zu löschen

Ein  SCHUFA-Negativeintrag,  der  durch  ein  Inkassounternehmen gemel-
det wurde und der auf einer Forderung beruht, die der Schuldner durch
Ratenzahlung getilgt hat, ist rechtswidrig und zu löschen. Dies stellt das
Verwaltungsgericht (VG) Wiesbaden klar.
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Die SCHUFA ist eine private Wirtschaftsauskunftei. Der Kläger geriet mit
einem  Kreditkartenkonto  in  Zahlungsschwierigkeiten.  Die  Bank  beauf-
tragte  nach der  Kündigung dieses  Kontos  ein  Inkassounternehmen mit
der Eintreibung der Forderung.  Zwischen den Beteiligten ist  streitig,  ob
eine  Ratenzahlungsvereinbarung  mit  dem  Inkassounternehmen  getrof-
fen  wurde.  Jedenfalls  entrichtete  der  Kläger  in  der  Folge  eine  Teilzah-
lungsgebühr und zahlte die Raten vollständig. Parallel dazu meldete das
Inkassounternehmen die Zahlungsschwierigkeiten an die SCHUFA.

Nachdem der Kläger in einem Rechtsstreit vor einem Zivilgericht mit der
Bank  einen  entsprechenden  Vergleich  geschlossen  hatte,  widerrief  das
Inkassounternehmen den Negativeintrag gegenüber der SCHUFA. Diese
nahm jedoch keine Löschung des Eintrags vor. Der Kläger wandte sich in
Bezug auf die von ihm begehrte Löschung an den Hessischen Beauftrag-
ten für Datenschutz und Informationsfreiheit als Aufsichtsbehörde. Die-
ser lehnte das Begehren des Klägers jedoch ab.

Die Klage hatte dagegen Erfolg. Das VG Wiesbaden hat den Datenschutz-
beauftragten  dazu  verpflichtet,  auf  die  Löschung  des  Negativeintrages
bei  der SCHUFA hinzuwirken.  Der Kläger habe einen Anspruch auf  auf-
sichtsbehördliches Einschreiten. Ein solcher Anspruch sei dann gegeben,
wenn - wie hier - die Datenverarbeitung rechtswidrig sei und die rechts-
widrig gespeicherten Daten zu löschen seien.

Das  VG  äußert  bereits  erhebliche  Zweifel  daran,  ob  Inkassounterneh-
men Einmeldungen an Wirtschaftsauskunfteien ohne gesonderte Beauf-
tragung durch ihren Auftraggeber, hier die Bank, vornehmen dürfen. Die
Datenverarbeitung habe nur im Rahmen der Weisung der Bank zu erfol-
gen.  Eine Beauftragung zur  Meldung bei  der  SCHUFA ergebe sich nicht
aus der allgemeinen Beauftragung zur Forderungseintreibung.

Jedenfalls sei die Eintragung deshalb rechtswidrig, da der Kläger und das
Inkassounternehmen für die Bank eine Ratenzahlungsvereinbarung ge-
troffen hätten und deshalb die Forderung nicht mehr fällig gewesen sei.
Der Abschluss eines Ratenzahlungsvertrages führe zu einem vereinbar-
ten Zahlungsaufschub. Die Bank und das Inkassounternehmen müssten
den  Fälligkeitsaufschub  auch  dann  akzeptieren,  wenn  die  Ratenzah-
lungsabrede  zwar  mangels  Schriftform  unwirksam  sei,  der  Schuldner
aber gleichwohl darauf leiste.  Ein diesbezüglicher Negativeintrag bei ei-
ner  Wirtschaftsauskunftei  führe  zu  einer  unrechtmäßigen  Datenverar-
beitung.

Die SCHUFA habe hierbei keinen eigenständigen Beurteilungsspielraum,
der sie ermächtigen würde, die Einmeldevoraussetzungen selbst zu be-
stimmen. Insofern komme es auch nicht auf die so genannten Codes of
Conduct, die "Verhaltensregeln für die Prüf- und Löschfristen von perso-

nenbezogenen Daten durch die deutschen Wirtschaftsauskunfteien vom
25.05.2018" des Verbandes "Die Wirtschaftsauskunfteien e.V." an.

Gegen das Urteil  wurde bereits  Antrag auf  Zulassung der Berufung ge-
stellt,  über  den  der  Hessische  Verwaltungsgerichtshof  zu  entscheiden
hat.

Verwaltungsgericht  Wiesbaden,  Urteil  vom  27.09.2021,  6  K  549/21.WI,
nicht rechtskräftig

29



Mai 2022

Wirtschaft,
Wettbewerb
& Handel

Kaufvertrag über Rolex: Händler muss trotz
Verteuerung liefern

Ein  Uhrenhändler  ist  an  den einmal  geschlossenen Kaufvertrag  gebun-
den,  auch  wenn  die  verkaufte  Rolex  nur  noch  teurer  lieferbar  ist.  Der
Kunde muss allerdings seiner Schadensminderungspflicht nachkommen
und nach günstigeren Angeboten Ausschau halten. Dies hat das Landge-
richt (LG) Köln entschieden.

Der  Kläger  bestellte  über  die  Website  der  beklagten Uhrenhändlerin  in
Köln  eine  neue  Rolex  Submariner  Date  116610  LV  zu  einem  Preis  von
15.990 Euro, die er über einen Kredit finanzierte. Die Beklagte bestätigte
den Kauf der Uhr. Fünf Tage später informierte die Händlerin den Kläger
darüber,  dass  es  zu  Lieferverzögerungen  aufgrund  der  allgemeinen
Marktlage und der Corona Situation komme. In einer weiteren Mail kün-
digte die Beklagte an, dass Rolex die Uhr aus dem Sortiment genommen
habe. Sie bemühe sich um die Beschaffung der Uhr. Schließlich stornier-
te  die  Händlerin  die  Bestellung.  Zeitgleich  bot  sie  diese  Uhr  auf  ihrer
Website zum Preis von 21.990 Euro an. Der Kläger bestellte die Uhr er-
neut über die Website der Beklagten zum Preis von 21.990 Euro und for-
dert  die  Differenz  in  Höhe von 6.000  Euro  von  der  Beklagten  als  Scha-
denersatz.

Die Beklagte behauptet, sie habe ihr Möglichstes getan, um die Uhr zum
vereinbarten  Preis  zu  beschaffen.  Die  vom  Kläger  bestellte  Uhr  sei  vor
dem Eingang der Finanzierungsbestätigung von einem anderen Kunden
gekauft  worden.  Jedenfalls  habe  der  Kläger  gegen  seine  Schadensmin-
derungspflicht verstoßen, weil die gleiche Uhr im Internet für Preise zwi-
schen 18.750 Euro und 19.900 Euro angeboten worden sei.

Das  LG Köln  hat  nun entschieden,  dass  die  Beklagte  dem Kläger  2.760
Euro  für  die  Mehrkosten  aus  dem  Deckungsgeschäft  zahlen  muss.  Im
Übrigen  hat  es  die  Klage  abgewiesen.  Die  Beklagte  hafte  dem  Kläger,
weil  sie  verpflichtet  gewesen  sei,  ihm  die  gekaufte  Rolex-Uhr  zu  dem
vereinbarten  Preis  zu  liefern.  Dieser  Verpflichtung  sei  sie  schuldhaft
nicht nachgekommen. Die Beklagte habe auch nach ihren eigenen Allge-
meinen  Geschäftsbedingungen  nicht  von  diesem  Vertrag  zurücktreten
können. Die Uhr sei jedenfalls nicht "nicht vorrätig" gewesen, weil sie sie
selbst auf ihrer Website zu einem höheren Preis angeboten habe.

Dass die Uhr auch für die Beklagte teurer zu beschaffen gewesen sei, sei
auch nach ihren Vertragsbedingungen unerheblich. Mögliche Zweifel bei
der Auslegung der Klausel gingen dabei zu ihren Lasten als Verwender.
Bei der vom Kläger bestellten Uhr handele es sich auch nicht um ein be-
reits  individualisiertes  Exemplar,  das  nun  ein  anderer  Kunde  zuvor  ge-
kauft  habe.  Ob  sich  die  Beklagte  nicht  bereits  durch  die  Möglichkeit,

dass ein anderer Kunde die vom Kläger erworbene Uhr noch habe kau-
fen  können,  schadenersatzpflichtig  gemacht  habe,  ließ  das  Gericht  of-
fen.

Allerdings müsse sich der Käufer bemühen, den Schaden so gering wie
möglich zu halten. Das habe dieser nicht in ausreichendem Maße getan,
als er bei der Beklagten die Uhr schlicht zum höheren Preis bestellt ha-
be. Es hätte ihm oblegen, von mehreren möglichen Deckungsgeschäften
bei  Vergleichbarkeit  der  Angebote  und  Gleichwertigkeit  der  Uhren  das
günstigste auszuwählen. Die Beklagte habe unter anderem ein Angebot
eines deutschen Händlers mit Echtheitsgarantie sowie Originalpapieren
zum  Preis  von  18.750  Euro  vorgelegt,  das  der  Kläger  hätte  annehmen
müssen.

Landgericht  Köln,  Entscheidung  vom  30.11.2021,  5  O  140/21,  nicht
rechtskräftig

Keine Werbeanlage an stark befahrener
Bundesstraße

Eine  beleuchtete  Plakatanschlagtafel  mit  einer  Werbefläche  von  3,80  x
2,80  Meter  darf  an  der  B  9  nicht  errichtet  werden.  Dies  entschied  das
Verwaltungsgericht  (VG)  Koblenz  unter  Verweis  auf  die  Sicherheit  des
Straßenverkehrs.

Die  Klägerin,  ein  Unternehmen  der  Werbebranche,  beantragte  beim
Landkreis  Ahrweiler  die  Genehmigung  für  eine  Werbeanlage,  die  im
rechten Winkel zur Fahrbahn der B 9 mit einem Abstand von etwas über
20 Meter errichtet werden sollte. Die Stadt Sinzig versagte ihr Einverneh-
men  zu  dem  Vorhaben.  Der  Landesbetrieb  Mobilität  wies  darauf  hin,
dass er seine Zustimmung zu dem Vorhaben nicht erteilen könne. In der
Folgezeit erhob das Unternehmen Untätigkeitsklage.

Die  Klage  blieb  ohne  Erfolg.  Der  beantragten  Baugenehmigung,  so  die
Koblenzer  Richter,  stünden  Vorschriften  des  Bundesfernstraßenrechts
entgegen.  Denn  die  geplante  Werbeanlage  sei  auf  den  Straßenverkehr
der vierspurig verlaufenden B 9 im Bereich zwischen Remagen und Bad
Breisig ausgerichtet. Die Strecke dort werde täglich von mehr als 20.000
Kraftfahrzeugen  genutzt.  Der  Schwerlastverkehrsanteil  mache  dabei
über  fünf  Prozent  aus.  Die  zugelassene Höchstgeschwindigkeit  betrage
120 km/h. Angesichts dieser Verkehrslage sei  durch das Vorhaben eine
Ablenkung von Verkehrsteilnehmern möglich. Aufgrund des hohen Ver-
kehrsaufkommens,  der  hohen  Geschwindigkeit  sowie  den  häufigen
Spurwechseln  von  Verkehrsteilnehmern  in  diesem  Bereich  der  B  9  be-
einträchtige die Plakatanschlagtafel damit die Sicherheit des Straßenver-
kehrs und sei deshalb nicht genehmigungsfähig.
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Gegen diese Entscheidung können die Beteiligten die Zulassung der Be-
rufung durch das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz beantragen.

Verwaltungsgericht Koblenz, Urteil vom 17.01.2022, 1 K 431/21.KO, nicht
rechtskräftig

Gutscheine über online beziehbare digitale Inhalte:
Zur umsatzsteuerlichen Behandlung

Mit einem aktuellen Urteil hat das Finanzgericht (FG) Schleswig-Holstein
zur  umsatzsteuerlichen  Behandlung  von  Gutscheinen  über  online  be-
ziehbare digitale Inhalte bis zum 31.12.2018 und ab dem 01.01.2019 ent-
schieden. Konkret ging es um die Steuerbarkeit und inländische Steuer-
pflicht  des  Vertriebs  von  Guthabenkarten  beziehungsweise  Codes  für
den  Erwerb  von  digitalen  Inhalten  für  das  PlayStation  Network  (so  ge-
nannte PSN-Cards).

Nach  dem  Urteil  des  FG  können  bis  zum  31.12.2018  vertriebene  Gut-
scheine über  online beziehbare digitale  Inhalte  als  Waren-  beziehungs-
weise Sachgutscheine zu qualifizieren sein.  Sie unterliegen dann bei  ei-
nem  inländischen  Leistungsort  gemäß  §  3a  Absatz  5  Umsatzsteuerge-
setz  (UStG)  der  Anzahlungsbesteuerung  nach  §  13  Absatz  1  S.  1  Nr.  1
Buchst. a S. 4 UStG.

Ab dem 01.01.2019 vertriebene Gutscheine über online beziehbare digi-
tale  Inhalte  unterliegen  laut  FG  der  Gutscheinbesteuerung  gemäß  §  3
Absätze  13  bis  15  UStG.  Stehen  nach  den  Gutscheinbedingungen  der
Ausführungsort der Leistung und die für die Umsätze geschuldete Steu-
er bereits bei Ausgabe des Gutscheins fest, so handele es sich nach § 3
Absatz 14 UStG um Einzweck-Gutscheine, die gemäß § 3a Absatz 5 EStG
bei einem inländischen Verbraucherwohnsitz der inländischen Besteue-
rung  unterliegen.  Einzweck-Gutscheine  stellten  im  Gegensatz  zu  Mehr-
zweck-Gutscheinen im Sinne des § 3 Absatz 15 UStG einen selbstständi-
gen  Besteuerungsgegenstand  dar,  der  auf  jeder  Vertriebsstufe  steuer-
bar sei.

Werden Gutscheine über digitale Inhalte mit einer Länderkennung her-
ausgeben und sind die Endverbraucher nach den Nutzungsbedingungen
des Onlineanbieters verpflichtet, bei der Einrichtung ihres Nutzerkontos
ihr Wohnsitzland im Sinne des § 3a Absatz 5 UStG wahrheitsgemäß an-
zugeben, so stünden der Ort der Leistung und die Besteuerung bereits
bei Ausstellung des Gutscheins fest, sodass Sachgutscheine beziehungs-
weise Einzweck-Gutscheine gemäß § 3 Absatz 14 UStG vorliegen, so das
FG weiter. Dies gelte auch dann, wenn der Anbieter der digitalen Inhalte
den tatsächlichen Wohnsitz beziehungsweise gewöhnlichen Aufenthalts-
ort des Endverbrauchers im Sinne des § 3a Absatz 5 UStG nicht in einer

Weise  überprüft,  dass  falsche  Angaben  weitestgehend  ausgeschlossen
sind.

Die  im  internationalen  Vertrieb  digitaler  Inhalte  empirisch  zu  verzeich-
nenden Umgehungen der Umsatzbesteuerung und die daraus resultie-
renden Wettbewerbsverzerrungen seien nicht als strukturelles Vollzugs-
defizit  im Sinne der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu
qualifizieren.  Steuerliche Vollzugsmängel  im Handel  mit  digitalen Inhal-
ten  führten  für  sich  genommen  noch  nicht  zur  Verfassungswidrigkeit
der  materiellen  Steuernorm,  betont  das  FG  dazu.  Bei  der  Abgrenzung
von Einzweck-Gutscheinen gemäß §  3  Absatz  14  UStG von Mehrzweck-
Gutscheinen gemäß § 3 Absatz 15 UStG sei deshalb nicht entscheidend
auf die rechtstatsächliche Möglichkeit falscher Angaben und/oder geziel-
ter Steuerumgehungen abzustellen.

Gegen  das  Urteil  des  FG  wurde  Revision  eingelegt,  die  beim  Bundesfi-
nanzhof unter dem Aktenzeichen XI R 11/21 geführt wird.

Finanzgericht Schleswig-Holstein, Urteil vom 10.03.2021, 4 K 62/19, nicht
rechtskräftig
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